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Aufsätze

Zum 23. Naturschutztag Schleswig-Hol-
stein kamen Ende November 2017 in den 
Neumünsteraner Holstenhallen 525 Men-
schen zusammen, um aktuelle Impulse 
zum Thema „Natur in Dorf und Stadt“ auf-
zunehmen, aber auch um diese Tradi-
tions-Tagung für Austausch und Dialog zu 
nutzen.
Die Veranstaltergemeinschaft, MELUND, 
LLUR und BNUR freute sich über eine 
Beteiligung, die alle Erwartungen übertraf 
und die Bedeutung dieses Forums be-
stätigte. Gerade weil 2017 mit dem Thema 
Natur im besiedelten Bereich zu einem 
weniger stark polarisierenden Thema ein-
geladen wurde, überraschte die Reso-
nanz und zeigte zugleich, wie sehr es den 
Naturschutz und auch den kommunalen 
Bereich bewegt.
Nicht Naturschutz und Nutzung oder 
Wildnis versus Kulturlandschaft wurden 
zur Diskussion gestellt, sondern Natur im 
Siedlungsraum, also die alltägliche Le-
bensumgebung jedes und jeder Einzel-
nen von uns. Die große Teilnahmerzahl 
verdankten die Veranstalter auch den 

Natur in Dorf und Stadt - 
Landesnaturschutztag 
am 9. November 2017 in Neumünster
Anne Benett-Sturies, Leiterin des Bildungszentrums für Natur, Umwelt und
ländliche Räume (BNUR) des Landes Schleswig-Holstein

Anne Benett-Sturies, Leiterin des BNUR

diesjährigen Kooperationspartnern, dem 
Städteverband Schleswig-Holstein und 
dem Schleswig-Holsteinischen Gemein-
detag, für diesen nahm Herr Bülow mit der 
kommunalen Sicht auf das Tagungs-
thema in seinem Grußwort Stellung.
Zahlreiche Ehrengäste, darunter fast der 
komplette Agrar- und Umweltausschuss 
des Schleswig-Holsteinischen Landtages 
mit seinem Vorsitzenden Oliver Kum-
bartzky, unterstrichen mit ihrer Anwesen-
heit die Bedeutung dieser Tagung, die 
eine zukunftsfähige Verbindung von 
Mensch und Natur in den gesellschaft-
lichen Fokus rückt.
Denn auch im besiedelten Bereich, in der 
Gestaltung unseres eigenen Lebensum-
feldes tut sich ein Spannungsfeld auf:
Zwischen Ökotrend mit „urban garde-
ning“, „Essbarer Gemeinde“ oder fleder-
mausfreundlichem Bauen und moder-
nem Lifestyle mit Kies, Schotter und 
Gabionen im Vorgarten, letzteres meist in 
Baugebieten mit besten Niedrigenergie-
häusern gut situierter Familien, die gerne 
gezielt ins Bio-Regal greifen. 

Polarforscher Arved Fuchs und Staatssekretärin Anke Erdmann bei der Übergabe 
des Preises für das Projekt „Blütenmeer 2020“ an die Stiftung Naturschutz

Wie heißt es in einem Artikel aus den 
Lübecker und Kieler Nachrichten vom 6. 
Oktober 2017 zu diesen Steinwüsten: „Die 
meisten dieser Flächen wirken wie Gestalt 
gewor-dene Gedankenlosigkeit!“  
Minister Dr. Robert Habeck kam dank 
medialem Zeitalter per Video-Botschaft 
zum Landesnaturschutztag, der auch den 
Rahmen für ein besonderes Ereignis bot. 
Der UN Botschafter für Biologische Viel-
falt, Polarforscher Arved Fuchs, übergab 
gemeinsam mit Umweltstaatssekretärin, 
Anke Erdmann, den Preis für das Projekt 
„Blütenmeer 2020“ an die Stiftung Natur-
schutz.
Vorbereitet wurde der Naturschutztag 
Schleswig-Holstein unter der bewährten 
Leitung von Dörte Paustian, stellv. Leiterin 
des BNUR, durch Manfred Bohlen, 
MELUND, Prof. Dr. Holger Gerth, Landes-
naturschutzbeauftragter, Dr. Silke Lütt, 
LLUR, Axel Jahn, Loki Schmidt Stiftung, 
Hamburg, Daniel Kiewitz, Schleswig-Hol-
steinischer Gemeindetag und Eckhard 
Mittmann, Städteverband Schleswig-Hol-
stein.
„Natur in Dorf und Stadt“, das Thema bot 
mit Sicherheit Stoff für drei Kongress-
Tage, der Vorbereitungsgruppe ist die 
Kunst der Reduktion auf das Wesentliche 
gelungen.
Vorträge und Expertenimpulse sind die 
Kernsubstanz des Landesnaturschutzta-
ges und auch 2017 gehörten viele Be-
richte aus der Praxis mit konkreten Hand-
lungsansätzen dazu.
Sie beleuchteten die unterschiedlichen 
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Aspekte zu „Natur in Dorf und Stadt“ und 
dabei ging es nicht nur um die ökolo-
gische Dimension. Städte und Dörfer bie-
ten ein buntes Mosaik unterschiedlichster 
Lebensräume und können bei bedach-
tem Umgang, bei guter kommunaler Bau-
planung und verantwortungsvollen Haus- 
und Grundeigentümern, also jenseits von 
Asphalt- und Betonwüsten und glatten 
Stahl- oder Glasfassaden ein Reservoire 
biologischer Vielfalt sein. Aber Vielfalt ist 
nicht nur das Überlebensprinzip der Na-
tur, dies gilt auch für den Menschen. 
Unser Organismus ist ein natürliches 
System, wir brauchen Regen und Sonne, 
Kälte und Wärme, Bewegungsfreiheit. Ar-
tenreiche Natur um uns ist Lebensquali-
tät und ist Standortfaktor und damit das 
Nachhaltigkeitsdreieck bei der sozialen 
und ökonomischen Dimension des Lan-
desnaturschutztages 2017. 
Es gibt bereits viele Initiativen, die Mut 

machen, z. B. das Projekt von Haus & 
Grund in Schleswig-Holstein, das sich für 
mehr Stadtgrün und Entsiegelung stark 
macht. 
Der Naturschutztag 2017 stellte sich den 
Fragen: 
Wie gehen wir mit Natur im Siedlungs-
raum um und was können wir aktiv für die 
Biodiversität im Siedlungsraum tun?
Diese Fragen stellen Naturschutz und 
Kommunen gleichermaßen vor Heraus-
forderungen.
Nach dem Naturschutztag 2017 ist vor 
dem nächsten Naturschutztag. 2018 
findet kein Landesnaturschutztag statt, 
sondern vom 26.-29. September der 
Deutsche Naturschutztag in Kiel, diesen 
Termin mit hochinteressanten Beiträgen 
und Foren sollten Sie sich schon jetzt 
vormerken. 
Das Gesamt-Programm des Bildungs-
zentrums für Natur, Umwelt und ländliche 

Räume bietet ehren- und hauptamtlichen 
Akteuren zahlreiche Seminare, in den 
Themenrubriken Naturschutz und Land-
nutzung, Zukunftsfähige Entwicklung auf 
dem Land, Nachhaltiges Wirtschaften 
und Ressourcenschutz sowie Bildung für 
eine Nachhaltige Entwicklung. Qualifizie-
rungen z.B. zum Zertifizierten Natur- und 
Landschaftsführer oder zur Kräuterkunde 
sind ebenso im Angebot. 
Als breitenwirksames Angebot für mehr 
Wissen rund um unsere heimische Flora 
und Fauna richtet das BNUR alljährlich im 
Mai den Aktionsmonat „Naturerlebnis“ in 
Kooperation mit dem Landesverband der 
Volkshochschulen, der Stiftung Natur-
schutz und den Sparkassen des Landes 
aus. Eine Erfolgsgeschichte mit landes-
weit 700 Naturausflügen, 300 davon 
speziell für Kita und Schule. Behalten Sie 
das Programm des BNUR im Blick unter 
www.schleswig-holstein.de/bnur.

Herzlichen Glückwunsch zu 530 Anmel-
dungen, Sie haben mit Ihrem diesjährigen 

23. Naturschutztag 
Schleswig-Holstein 2017 
am 9. November 2017 
„Natur in Dorf und Stadt" 

Grußwort 

Jörg Bülow, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des SHGT 

Thema „Natur in Dorf und Stadt" ins 
Schwarze getroffen. Wir sind sehr gerne 
Partner des diesjährigen Naturschutz-
tages mit einem wirklich kommunalen 
Thema geworden und haben dafür ge-
worben. Ich freue mich, dass so viele In-
teressierte aus den Kommunen unserer 
gemeinsamen Einladung gefolgt sind. 
Gestern haben die Zeitungen über den 
„Glücksatlas" berichtet, der die Schles-
wig-Holsteiner erneut auf Platz 1 als zu-
friedenste Region in Deutschland sieht. 
Außerdem wurden die Menschen beim 
diesjährigen Glücksatlas zum Sonder-
thema „Nachhaltigkeit und Lebenszu-
friedenheit in Deutschland" gefragt: 
„Wie wichtig sind Ihnen die folgenden 
ökologischen Aspekte des Lebens in 
Ihrem Wohnort und wie zufrieden sind Sie 
mit diesen?" 
Dabei wurde „Natur und Grün in der Um-
gebung" mit 98 % als wichtigster Aspekt 
genannt, vor den Themen Luftverschmut-
zung, Lärmschutz, ÖPNV und Radwege. 
Das Thema dieses Naturschutztages be-
wegt die Menschen also stark. Und er-
freulich ist: 91 % waren mit diesem Aspekt 
auch zufrieden, deutlich mehr als mit den 

anderen Aspekten. Was für eine schöne 
und aktuelle Bestätigung für die heutige 
Tagung. 
Machen wir uns also bewußt, dass unsere 
Dörfer und Städte nicht nur Lebensraum 
für Menschen sind. Sondern unsere 
Städte sind nur dann lebenswert, wenn sie 
auch eine lebendige Natur bieten. 
Dabei ist das Verhältnis von Stadt, Asphalt 
und Beton zu Pflanzen und Tieren nicht 
spannungsfrei. Zur Wahrheit gehört: wir 
wollen nicht jede Tierart und von bestimm-
ten Tierarten jedenfalls nicht zu viele in der 
Stadt haben. Und unkontrolliertes Wachs-
tum von Baumwurzeln und Unkraut kann 
Leitungen und Wege zerstören und die 
Verkehrssicherheit beeinträchtigen. 
Lebendige Natur in Dorf und Stadt hat 
heutzutage viele Funktionen. Es geht na-
türlich um das Stadtbild und die Qualität 
von Wohngebieten. Zu einem attraktiven, 
vielfarbigen Stadtbild und lebendigen 
Wohnquartieren gehören Bäume, Blumen 
und Grünflächen sowie Spiel- und Erleb-
nisräume. Gerade in Schleswig-Holstein 
spielt daneben die Anziehungskraft für 
Touristen für viele Kommunen eine wich-
tige Rolle. In dem vom Zentralverband 
Gartenbau gemeinsam mit dem DST und 
dem DStGB in den Jahren 2001 bis 2014 
durchgeführten Wettbewerb „entente 
florale" haben Eckernförde, Kiel, Lütjen-
burg, Malente und Preetz Medaillen ge-
wonnen. 
Es geht neben dem Stadtbild aber auch 
um das Klima, um Co Reduktion, um 2 
saubere Luft und um Wassermanage-
ment. Bäume und Büsche sorgen für 
frische Luft und sie kühlen. Grünanlagen, 
Parks und begrünte Dächer nehmen 
Wasser auf. In einer total versiegelten 
Stadt stoßen Kanalnetze bei zunehmen-
den Starkregenereignissen schnell an ihre 

Jörg Bülow, Geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied des SHGT 
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Grenzen. Es geht damit also auch um die 
Widerstandsfähigkeit der Stadt gegen die 
Folgen des Klimawandels. 
Wichtig ist natürlich auch der Aspekt der 
Naherholung. Dabei ist es geradezu eine 
sozialpolitische Frage, dass Kommunen 
denjenigen, die eben nicht in Haus mit 
Garten wohnen, die Möglichkeit zur Frei-
zeitgestaltung im Grünen geben, und 
zwar ohne lange Fahrt ins weitere Um-
land. 
Schon früh wurde zu Beginn des stür-
mischen Wachstums unserer Großstädte 
mit der Industrialisierung ab Mitte des 19. 
Jahrhunderts erkannt, dass die Stadt Grü-
ne Lungen benötigt. Aus großen Privat-
gärten, Baumschulen oder landwirt-
schaftlichen Flächen wurden Volksparks 
und öffentliche Parkanlagen und so 
mancher botanische Garten liegt noch 
heute mitten in der Stadt. Wenn man z. B. 
mal einige Zeit in Berlin verbracht hat spürt 
man: ohne diese Volksparks wären diese 
Städte lebensfremde Wüsten und ich 
wünschte mir bei so manchen Stadtvätern 
auch heutzutage den Mut, in der Stadt 
eine große Brache einfach mal nicht zu 
bebauen, sondern grüne, aber gepflegte 
Freiflächen schaffen. Aber die ökonomi-
schen sowie verkehrs- und wohnungs-
politischen Zwänge sind groß. 
Aber wir dürfen ja nicht nur fragen: was 
kann die Natur für die Menschen in der 
Stadt tun ? Sondern es geht auch um den 
Aspekt, wie die Stadt den Schutz der 
Natur um deren selbst willen fördern kann. 

Die Stadt kann auf ihre ganz eigene Weise 
besondere Lebensräume für Tiere und 
Pflanzen bieten, die es anderswo schwer 
hätten. Ein wichtiges Ziel ist der Erhalt der 
Biodiversität. Städten und Gemeinden 
kommt beim Schutz der Vielfalt des Le-
bens eine tragende Rolle zu. Durch 
Bauleitplanung, Infrastrukturmaßnahmen, 
Grünflächen- und Gewässerpflege, die 
Schaffung von Grünzügen und Blüh-
flächen und viele weitere Entscheidungen 
beeinflussen sie direkt die Biodiversität 
vor Ort. Es geht also darum, all diese 
Aufgaben achtsam auszuüben und die 
Chancen zu nutzen. Gleichzeitig haben 
die Kommunen die Aufgabe, das öffent-
liche Bewusstsein für die Bedeutung der 
biologischen Vielfalt zu schärfen. 
In dem 2011 von der Deutschen Umwelt-
hilfe durchgeführten Wettbewerb "Bun-
deshauptstadt der Biodiversität" haben in 
der Einwohnerklasse von 10.000 bis 
30.000 Einwohner zwei schleswig-holstei-
nische Kommunen, nämlich Ratekau und 
Eckernförde den 1. bzw. 3. Platz belegt. 
Ratekau war sogar in der Gesamtwertung 
über alle Einwohnerklassen hinweg auf 
Platz 2 hinter Hannover. Auch Bordelum, 
Preetz, Kiel und Lübeck hatte sich an 
diesem Wettbewerb beteiligt. 
Wenn wir all dies mit einem Wort als Quint-
essenz zusammenfassen wollen, dann 
sind wir bei dem Begriff, den der Entwurf 
für eine Landesentwicklungsstrategie 
ganz nach vorne stellt: Lebensqualität. 
Das ist der entscheidende Gestaltungs-

auftrag für uns alle. Und das meint eben 
nicht nur Lebensqualität für die Men-
schen, sondern auch Qualität, Vielfalt und 
Zukunftsfähigkeit des Lebens insgesamt. 
Wir fragen uns also: 
Was können Dorf und Stadt tun, um eine 
lebendige Natur im Ort zu erreichen und 
einen Beitrag zur Biodiversität zu leisten? 
Worauf müssen wir besonders achten? 
Welche sind die aktuellen Herausforde-
rungen? Welche Ziele hat die Landespo-
litik? Von wem können wir Hilfe und Tipps 
bekommen? 

Der diesjährige Naturschutztag Schles-
wig-Holstein als Zentrales Dialogforum für 
den Naturschutz im Land soll den Stel-
lenwert des Siedlungsraumes für eine 
biologische Vielfalt beleuchten, auf das 
Spannungsverhältnis zwischen Mensch 
und Natur in der Stadt eingehen und in 
den Fachvorträgen praxisgerechte Infor-
mationen bieten. Dabei richten wir uns 
gezielt an das Haupt- und das Ehrenamt. 
Wir richten uns an die Kommunalver-
waltungen und kommunalen Vertretun-
gen, wir richten uns aber auch an die zivil-
gesellschaftlichen Akteure, Vereine und 
Verbände, an engagierte Privatleute und 
an die Unternehmen. 
Ich danke dem BNUR sehr herzlich für das 
tolle, spannende Programm des heutigen 
Tages und wünsche Ihnen und uns allen 
einen interessanten Tag, einen lebendi-
gen Austausch und nicht zuletzt viel Spaß! 

Der folgende Artikel fasst Beobachtungen 
und Gedanken zum Erscheinungsbild der 
Natur in norddeutschen Dörfern und 
Städten zusammen, die bei zahlreichen 
Spaziergängen, Radtouren, Gesprächen 
entstanden. Sie sind eher als ein Zwi-
schenstand meines Nachdenkens über 
dieses Thema zu verstehen, als dass es 
sich ein abschließendes Ergebnis han-
deln würde. 
Seit 2009 leben weltweit mehr Menschen 
in Städten als auf dem Land. In Deutsch-
land leben 75 % in Städten und Ballungs-
räumen. Ungefähr 14 % der Fläche der 
Bundesrepublik werden von Siedlungen 
und Verkehr beansprucht (nach SCHRÖ-
DER et al. 2016).
Die meisten Dörfer haben sich stark ver-

Natur im Siedlungsraum 
- Betrachtungen zu einem 
schwierigen Verhältnis

Axel Jahn, Geschäftsführer der Loki Schmidt Stiftung, Hamburg

ändert. Misthaufen, offene Ställe und 
ruderale Standorte sind weitgehend ver-
schwunden. Stattdessen finden wir 
Kirschlorbeer, Koniferen, Autoabstellflä-
chen, Versiegelung. Unsere Dörfer wer-
den der Gartenstadt immer ähnlicher.
Natur im Siedlungsraum konkurriert mit 
anderen Nutzungs- und Gestaltungsan-
sprüchen. Wir finden hier eine hohe Dy-
namik bei der Beanspruchung, der Nut-
zung, extreme Klimabedingungen wie 
Trockenheit und erhöhte Temperaturen 
gegenüber dem Umland und einen hohen 
Anpassungsdruck auf alle Organismen, 
die hier zurechtkommen wollen. Anderer-
seits finden wir im Siedlungsraum auch 
Standorte mit einer sehr langen Kontinui-
tät. Auf alten Friedhöfen, in Parks, Gärten 

und Grünanlagen, an alten Gemäuern 
und Bäumen konnten sich Arten halten, 
die aus der intensiv genutzten Forst- und 
Agrarlandschaft mit ihren regelmäßigen, 
maschinengeprägten Nutzungen ver-
schwanden. 
In nicht genutzten Nischen, alten Gärten 
und neuen Brachen liegt also auch eine 
Chance, und zwar eine, die immer wich-
tiger wird, je mehr die Landschaft außer-
halb der Stadt verarmt, ihre Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit verliert. Die 
bäuerlich geprägte, kleinteilig bewirt-
schaftete Feldmark wurde in den letzten 
Jahrzehnten zu einer monotonen Produk-
tionslandschaft für industriell erzeugte 
Lebensmittel, Energie und Rohstoffe. 
Die Natur im Siedlungsraum ist nicht nur 
als Rückzugsraum verdrängter Arten 
wichtig. Dafür sind Naturschutzgebiete 
und andere staatlich oder privatrechtlich 
geschützte Flächen um ein Vielfaches 
bedeutsamer. Vielmehr begegnen die 
meisten Menschen hier der „Alltags-
natur“, hier gestalten und leben sie ihre 
Beziehung zur Natur, hier entsteht Na-
turverständnis und Naturbindung, hier 
wird die Beziehung zur Natur gelebt. 
Schon aus diesem Grund kann es einer 
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Naturschutzorganisation wie der Loki 
Schmidt Stiftung nicht gleichgültig sein, 
was mit der Natur in unseren Dörfern und 
Städten geschieht. 

Vier Arten der Natur
Um die Natur in unseren Siedlungen für 
eine Bestandsaufnahme zu kategorisie-
ren, helfen die vier Arten der Natur in der 
Stadt, wie sie INGO KOWARIK beschrie-
ben hat (nach SCHRÖDER et al. 2016).
   
Natur der 1. Art
Hier begegnet uns die Natur in ihrem ur-
sprünglichen Zustand. Der erste Eindruck 
weist nicht oder wenig auf das Wirken des 
Menschen hin. Auch in und an Siedlungen 
finden wir Relikte der Naturlandschaft. 
Dies können Wälder, Seen oder Feucht-
gebiete sein. 

Natur der 1. Art: Stadtwald in Barmstedt, 
Foto: Axel Jahn

Natur der 2. Art
Schon früh hat der Mensch in die Natur 
eingegriffen, Wälder gerodet und Äcker 
und Weiden angelegt. Nahrungsmittel 
und Rohstoffe angebaut. Den Mangel an 
Brenn- und Bauholz bekämpfte man bald 
durch die Anlage von Knicks und Ge-
hölzen. Auch in Dörfern und Städten fin-
den wir Relikte der Kulturlandschaft: 
Grünland, Obstwiesen, Kopfweiden, 
Knicks und Äcker. Da die Landwirtschaft 
gerade in Ballungsräumen oft nur noch im 
Nebenerwerb betrieben wird, ist die Be-
wirtschaftung manchmal weniger intensiv 
als in rein agrarisch geprägten Räumen. 

Natur der 2. Art: Gemüseanbau in 
Hamburg-Moorwerder, Foto: Axel Jahn

Natur der 3. Art
Bei der 3. Art der Natur geht es um die 
gärtnerisch gestaltete Natur, bei der die 
Produktion in den Hintergrund tritt und 
stattdessen das Ästhetische, Gestalteri-
sche und Repräsentative im Vordergrund 
steht. Wir begegnen ihr zum Beispiel in 
Form von Parks, Gärten, Abstandsgrün, 
Straßenbäumen und öffentlichen Grünflä-
chen. Für Siedlungen sind sie charakte-
ristischer als die ersten beiden Arten der 
Natur. Deshalb soll die Natur der 3. Art im 
Folgenden mehr Raum einnehmen: 
Generell können wir feststellen: Je länger 
die historische Kontinuität in Bestand und 
Pflege einer Grünanlage oder eines Gar-
tens, desto höher ihr Wert für den Natur-
schutz und die Erholung des Menschen. 

Natur der 3. Art: Alte Lindenallee am 
Plöner Schloss, Foto: Axel Jahn 

Wenn es stimmt, dass Gärten das Spie-
gelbild der Seele ihrer Bewohner sind, so 
tritt uns mitunter Erstaunliches entgegen. 
Wir begegnen dem verspielten Gestal-
tungswillen, dem Sinn für das Lebendige 
im Menschen und in der Natur, aber auch 
der brutalen Kriegserklärung gegen alles 
Spontane und wild Wachsende. Das Grün 
dient mitunter nur noch der Reviermarkie-
rung, Pflanzen werden ausgerupft, ab-
gesägt und mitunter (illegal) totgespritzt, 
aber auch gehegt und beschnitten. Oft 
geht sehr viel Energie in die Bekämpfung 
des Vitalen und Spontanen. Der Wunsch 
nach Kontrolle und Beherrschung einer-
seits und die Wildheit und der Eigensinn 
der Pflanzen und Tiere andererseits (z. B. 
der Maulwurf) stehen sich feindlich ge-
genüber. Gärten sind mitunter Krisenge-
biete. 
Neue Wege im Umgang mit dem Grün in 
der Stadt sucht das Urban Gardening, 
das in seinen besseren Beispielen ein 
neues Naturverhältnis und eine neue Äs-
thetik der Natur im Siedlungsraum er-
probt. In diesen Kontext passen auch gut 
die Ansätze der essbaren Stadt und das 
erleb- und begehbare Gründach. Auch 
die gezielte Förderung und Wiederan-
siedlung heimischer Wildpflanzen sind 
ermutigende Beispiele. Hierfür bedarf es 
des Engagements von Einzelnen und 
Gruppen sowie eines Umdenkens von 

Grünämtern und gärtnerisch Verantwort-
lichen. Dann können Siedlungen schön 
und artenreich sein, eine Freude für ihre 

Im Schrebergarten verwirklicht sich der 
Gestaltungswille, Foto: Axel Jahn

Ein Vorgarten als Kriegserklärung an alles 
Spontane, wild Wachsende, 
Foto: Axel Jahn 

Blumenkübel zur Reviermarkierung, 
Foto: Axel Jahn

Urban Gardening auf dem Gelände der
Alten Mu in Kiel, Foto: Alina Cornelissen
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Projekt zur Förderung der Blume des 
Jahres 2009, der Wegwarte, in Lübeck, 
Foto: U. Greiß

menschlichen, pflanzlichen und tieri-
schen Bewohnerinnen und Bewohner.  

Natur der 4. Art
Die urban-industrielle Natur ist wohl die 
eigentliche Stadtnatur. Hier holt sich die 
Natur schrittweise zurück, was ihr der 
Mensch entrissen hat. Der Löwenzahn 
durchbricht den Asphalt, auf Trümmer-
grundstücken breiten sich Zitterpappeln, 
Robinien und Ahorn aus, Moose, Gräser 
und Brombeeren überwachsen Mauern 
und Beton. Es entstehen neue Lebens-
räume auf alten Steinen, neuartige Le-
bensgemeinschaften mit vielen Neophy-
ten und Neozoen (neu eingewanderten 
Pflanzen- und Tierarten), nährstoff- und 
wärmeliebende Arten breiten sich aus an 
den Orten, die der Mensch aufgibt und 
vernachlässigt.  
Diese Art der Natur hat einen eigenen 
Reiz, eine eigene Ästhethik. Sie fordert 
unsere Ordnungsliebe heraus und lädt ein 
zur Beobachtung und zu ungewöhnlichen 
Einsichten. Vergänglichkeit und neues 
Leben, das große Werden und Vergehen, 
die immer gleichen Prozesse werden hier 
auf neue Weise anschaulich. 
Ich möchte Sie einladen, sich einzulas-
sen, hinzuschauen und sich überraschen 
zu lassen von der Dynamik, mit der sich 
die Natur vermeintlich Verlorenes wieder 

Natur der 4. Art: Ein verlassenes Industrie-
gelände wird von der Natur zurückerobert, 
Foto: Axel Jahn

aneignet. Wir können darin etwas über 
uns selbst erfahren…
Da das Dorf der Stadt immer ähnlicher 
wurde, finden wir solche Standorte 
durchaus auch in Dörfern, vor allem aber 
an Orten im ganzen Land, wo die wirt-
schaftliche Entwicklung stockt, wo die 
Nachfrage nach Gewerbeflächen nach-
gelassen hat und der Flächenumsatz sich 
verlangsamt. Wenn sich das wieder än-
dert, sind dies die Flächen, die als erstes 
verschwinden. 

und vielen mehr einen Lebensraum. Sie 
sollten erhalten werden. Die jetzt nach 
Baumaßnahmen übliche Abdeckung 
durch Mutterboden und die anschließen-
de Einsaat sollten wo immer möglich 
unterbleiben. 
Eine Spontanbegrünung durch sich wild 
ansiedelnde Pflanzenarten und die na-
türliche Entwicklung (Sukzession) sind 
kostengünstiger und nachhaltiger als die 
„Vergärtnerung“ der letzten wilden Ecken 
in unseren Dörfern und Städten. 
Mit der Verarmung der Agrarlandschaft 
erhöht sich die Bedeutung von Siedlun-
gen für den Naturschutz.
Alte Strukturen wie Gärten, Parks oder alte 
Bäume müssen erhalten werden und die 
Kontinuität in der extensiven Nutzung 
oder Pflege wo immer möglich gewähr-
leistet werden. 
Siedlungen sind gegenüber ihrem Um-
land durch erhöhte Durchschnittstempe-
raturen gekennzeichnet. Der Klimawandel 
wird sich hier deshalb früher als dort 
bemerkbar machen. Dies sollte sowohl 
bei der Auswahl zum Beispiel von Ge-
hölzen berücksichtigt werden als auch bei 
der Grünplanung, die die Verdunstungs-
kühle und die mildernde Wirkung der Ve-
getation auf das Mikroklima berücksich-
tigen sollte. Biotopverbundachsen kön-
nen als Kaltluftschneisen auch das Klima 
in unseren Siedlungen verbessern.
Indem angemessene Bürgerbeteiligungs-
verfahren die Bewohner einbinden und 
ihre Wünsche berücksichtigen, erhöht 
sich die Akzeptanz für das Grün im besie-
delten Raum. Der Dialog ermöglicht ge-
meinsames Nachdenken, Lernprozesse 
und die Neubewertung überkommener 
ästhetischer Normen. Zivilgesellschaft-
liche Organisationen wie Vereine oder 
Stiftungen sind hierfür und für konkrete 
praktische Projekte gute potenzielle Part-
ner. 
Um in Ballungsräumen ein weiteres 
Wuchern der Siedlungen in die freie 
Landschaft zu mindern oder möglichst zu 
verhindern, ist eine doppelte Innenver-
dichtung sinnvoll, die in bereits bebauten 
Räumen weiteres Bauen ermöglicht und 
gleichzeitig die ökologische Qualität und 
den Erholungswert von benachbarten 
Frei- und Grünflächen verbessert. Wohn-
ortnahe Gärten und Parks sind wichtig, 
um den Bewohnern auch in diesen Ge-
bieten Naturerlebnisse und Naherholung 
zu ermöglichen. Angebote der Umwelt-
bildung und Naturpädagogik können 
hierbei unterstützen und aktivieren. 
Bei der Grünpflege muss eine Qualitäts-
offensive gestartet werden. Hierfür müs-
sen Haushaltsmittel und naturschutzfach-
lich geschultes Personal (z. B. Geprüfte 
Natur- und Landschaftspfleger) einge-
setzt werden.
Wir brauchen einen gesellschaftlichen 
Dialog über eine alternative Ästhetik des 
Grüns im Siedlungsraum. 

Manchmal reicht ein Poller und eine etwas 
nachlässige Wegeunterhaltung, und 
schon entsteht auf einem Fußweg eine 
Überlebensinsel auf Zeit, Foto: Axel Jahn

Biotopverbund – wichtig auch in 
Dörfern und Städten
Wildlebende Pflanzen und Tiere brauchen 
Wege, auf denen sie unsere Siedlungen 
durchwandern und in sie einwandern kön-
nen. Deshalb sind Biotopverbundsys-
teme nicht nur ein Thema für die offene 
Landschaft, sie gehören auch in den 
besiedelten Raum und müssen bei der 
Landschafts- und Bebauungsplanung 
berücksichtigt werden. Gewässerläufe, 
Straßenbegleitgrün oder Knicks sind 
wichtige Vernetzungssysteme, die aus-
gebaut und erhalten werden müssen.  

Einige ergänzende und 
zusammenfassende Betrachtungen
Eine ausgeprägte Störungsdynamik 
kennzeichnet die Lebensbedingungen für 
Pflanzen und Tiere in Siedlungen. Die 
meisten hier vorkommenden Arten sind 
daran auf unterschiedliche Weise ange-
passt. Um ihnen Raum zum Leben zu 
lassen, sollten weiche Übergänge und 
Gradienten der Nutzung und Beanspru-
chung von Flächen zugelassen werden. 
Viele unserer urbanen Arten sind an 
Störungen angepasst. Harte Grenzen, 
zum Beispiel zwischen Wald und Wiese, 
zwischen Rasen und Offenboden, zwi-
schen Wiese und Gewässer nehmen 
ihnen die Nischen, in denen sie überleben 
können. 
Rohböden bieten bestimmten Pionier-
arten unter den Pflanzen aber auch Wild-
bienen- und Wespenarten, Laufkäfern 
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Unsere Siedlungen sollen nicht immer 
uniformer, austauschbarer und verwech-
selbarer werden. Widersetzen wir uns 
dem ästhetischen Diktat der Baumärkte 
und Gartencenter. Zeigen wir Mut zu Viel-
falt, Eigenart und Schönheit. Geben wir 
dem Spontanen, Wilden, Ungeplanten et-
was Raum, setzen wir dem sich ausbrei-
tenden Kontroll- und Gestaltungswahn 
etwas entgegen. Üben wir uns im Zulas-
sen, Entdecken, Beobachten, Schauen, 
Staunen. Brachen und städtische Wild-
nisse sind wichtige Lebensräume für eine 
vielfältige Tier- und Pflanzenwelt. 
Lernen wir mit der Natur und dem Stand-
ort zu gehen. Fördern wir, was wachsen 
will und passt. Hören wir auf damit, Natur- 
und Landschaftsbilder erzeugen zu wol-
len, die nicht spezifisch und damit be-
liebig sind.
Naturerlebnisräume, Umweltzentren, Pro-
jekte und Initiativen, wo der Dialog über 

Der Löwenzahn – Unkraut, Gemüse, 
Vielflieger, Insektennahrung, 
Überlebenskünstler, Foto: Axel Jahn

die Natur in unseren Siedlungen geführt 
und Neues im Umgang mit unserem Grün 
erdacht und erprobt werden, müssen ge-
stärkt werden. Sie sind wichtig für die drin-

gend notwendige Inwertsetzung unserer 
urbanen Natur. Events wie der Lange Tag 
der StadtNatur, Feste und gemeinsame 
Pflanz- und Verschönerungsaktionen kön-
nen dabei helfen. 
Lassen Sie uns gemeinsam eintreten in 
einen Dialog über den Zustand des Grüns 
in unseren Siedlungen, über die 4 Arten 
der Natur, wie wir sie in unserer unmittel-
baren Umgebung antreffen und wie wir sie 
uns wünschen. Indem wir gemeinsam da-
rüber nachdenken, reden und streiten, 
wird sich unser Verhältnis zum Grün in 
unserer unmittelbaren Umgebung be-
wusster gestalten und damit ja vielleicht 
auch zur Natur und Umwelt im Ganzen. Es 
ist dringend notwendig.   
Literaturangabe:
SCHRÖDER, A., T. ARNDT & F. MAYER 
(2016): Naturschutz in der Stadt – Grund-
lagen, Ziele und Perspektiven. Natur & 
Landschaft 91: 306-312.

1. Herausforderungen für 
Dorf und Stadt 
In Deutschland leben gut drei Viertel der 
Bevölkerung in dicht oder mittelstark be-
siedelten Gebieten, in Städten, großen 
und kleinen Dörfern. Etwa 77% waren es 
im Jahr 2012. Dazu zählen Städte ebenso 
wie ihr verstädtertes Umfeld, also auch 
die Zwischenräume zwischen zusam-
menwachsenden Städten oder zwischen 
einer Stadt und ihren Dörfern in den Um-
landgemeinden. Weil so viele Menschen 
in urbanen Gebieten leben, ist es eine 
zentrale gesellschaftliche Aufgabe, gute 
Lebensbedingungen in Städten und 
ihrem Umland zu gewährleisten – mit Ge-
sundheit, einem geringen ökologischen 
Fußabdruck, reichhaltiger Natur und so-
zialem Zusammenhalt. 
Eine nachhaltige Entwicklung von Städten 
und Dörfern steht dabei vor erheblichen 
Herausforderungen, von denen einige hier 
benannt seien:
Gesundheitsgefährdungen durch Um-
weltbelastungen. Von zentraler Bedeu-
tung für ein „gutes Leben“ ist vor allem die 
Gesundheit. Meist fällt uns dies erst auf, 
wenn wir krank sind. Krankheit ist dabei 
das Auftreten von physischem, psychi-
schem oder sozialem Unwohlsein. Ge-
rade in verdichteten Räumen wird die 
Gesundheit jedoch durch zahlreiche Um-
weltfaktoren bedroht. Insbesondere der 
motorisierte Individualverkehr führt in den 

Stadtnatur – Gesundheit schützen, 
Lebensqualität erhöhen

Prof. Dr. Bernd Hansjürgens, Leiter des Departments Ökonomie am 
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig

Städten zu Schadstoffemissionen und 
Lärmbelästigungen. Und die Ferne zum 
Grün und zur Natur beeinträchtigt das 
Wohlbefinden. Die Wirkungen dieser Fak-
toren werden häufig durch ein gesund-
heitsgefährdendes Individualverhalten 
der Bewohner (z.B. mangelnde Bewe-
gung, ungesunde Ernährung) verstärkt.
Anhaltend hoher »Flächenverlust«. 
In Deutschland werden weiterhin neue 
Flächen für Siedlungs- und Verkehrs-
zwecke geschaffen. In den vergangenen 
Jahren wurden hierfür knapp 70 ha pro 
Tag neu in Anspruch genommen (gleiten-
der Vierjahresdurchschnitt der Jahre 
2011–2014; STBA 2016). Fast die Hälfte 
des Bodens auf diesen Flächen geht 
dauerhaft verloren. Für den Einzelnen 
mag dies vielleicht eine Verbesserung 
seiner individuellen Wohnsituation dar-
stellen. Die Ausweitung urbaner Flächen 
führt jedoch häufig zu ökologischen Be-
einträchtigungen im Umland und kann 
auch für die Städte selbst negative Folgen 
haben (z.B. erhöhtes Verkehrsaufkom-
men, soziale Segregation, Kosten für In-
frastruktur).
Benachteiligung von Bevölkerungs-
gruppen. Mit zunehmender Dichte der 
Bebauung steigt das Risiko von Umwelt-
belastungen wie Luftverschmutzung und 
Hitzeinseln, welche die Lebensqualität in 
Städten erheblich gefährden können. 
Diese Belastungen können zur Abwande-

rung von Stadtbewohnerinnen in das 
Umland führen, was die Kernstädte 
schwächt, soziale Segregation bewirken 
kann und die Zersiedelung des Stadt-
umlands weiter vorantreibt. Häufig leben 
benachteiligte Bevölkerungsgruppen in 
stärker belasteten Stadtgebieten mit we-
niger Freiräumen, die zudem oft geringe 
Gestaltqualität haben (HORNBERG ET 
AL. 2011, HORNBERG & PAULI 2012). Es 
ist eine wesentliche Herausforderung der 
Stadtentwicklung, die Verteilung von 
Stadtnatur so zu steuern, dass mehr 
Menschen Zugang zu Grün haben und 
von den positiven Effekten für Gesundheit 
und Lebensqualität profitieren können 
(BUNGE ET AL. 2011). 
Verlust an gesellschaftlichem Zusam-
menhalt. Die Bevölkerung wird hinsicht-
lich ihrer Herkunft, kultureller Hintergrün-
de und sozialer Milieus heterogener (EU 
2011). Demografischer Wandel, neue Le-
bensstile, ein stärker individualisiertes 
Verhalten sowie die aktuelle Zuwande-
rung führen zu neuen Anforderungen an 
die Stadtnatur in ihrer Funktion als sozialer 
Raum. Der skizzierte Wandel ist mit ge-
sellschaftlichen Konflikten verbunden, die 
durch schwierige Arbeits- und Wohnbe-
dingungen verstärkt werden. Damit nimmt 
die Herausforderung zu, den Zusammen-
halt einer heterogenen, sich stark verän-
dernden Gemeinschaft zu stärken. Die 
Integration von Menschen mit Migrations-
hintergrund und die Inklusion von Men-
schen mit chronischen Krankheiten und 
Behinderungen sind dabei wichtige Auf-
gaben.

2. Zur ökonomischen Bedeutung 
von Stadtnatur 
„Stadtnatur“ bezeichnet die Gesamtheit 
der in urbanen Gebieten vorkommenden 
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Naturelemente einschließlich ihrer funk-
tionalen Beziehungen. Sie umfasst damit 
übergreifend das eher gestaltete städti-
sche „Grün“ und alle anderen Naturele-
mente. Aber auch städtische Gewässer 
können hierunter subsumiert werden. 
Diese Definition eröffnet auch einen Zu-
gang zur biologischen Vielfalt auf allen 
städtischen Flächen.
Ökonomische Bewertung von Stadtnatur 
bedeutet, der urbanen Natur und den von 
ihr ausgehenden Ökosystemleistungen 
einen Wert beizumessen. Dies muss 
keineswegs in monetärer Form gesche-
hen, Werte können ebenso über andere 
Kenngrößen und Indikatoren charakte-
risiert werden, sie können auch qualitativ 
erfasst und beschrieben werden. Viel 
wichtiger als die Frage, ob der Wert der 
Natur und ihrer Leistungen einen be-
stimmten Geldbetrag ausmacht, ist, dass 
Werte ins Bewusstsein derjenigen, die 
einen direkten oder indirekten Vorteil aus 
Stadtnatur ziehen, sowie von Entschei-
dungsträgern gelangen. Einige der Wir-
kungen von Stadtnatur werden im Folgen-
den aufgezeigt. 
Stadtnatur fördert gutes Stadtklima. 
Städtische Grün- und Freiflächen erbrin-
gen wichtige Regulationsleistungen für 
das Stadtklima. Insbesondere im Sommer 
entfaltet Stadtnatur einen erheblichen Küh-
lungseffekt in der Umgebung des Grüns. 
Der klimatische Wirkungsbereich von 
Grünflächen endet unabhängig von der 
Flächengröße meist nach ca. 200–300 m. 
Sommerliche Höchsttemperaturen kön-
nen durch Vegetation deutlich gesenkt 
werden. Auf 50–100 m breiten Grünflä-
chen wurde an heißen und windstillen 
Tagen eine Abkühlung um 3–4 °C ge-
genüber der angrenzenden Bebauung 
festgestellt. 
Größere Grünanlagen führen zudem zu 
einer nächtlichen Absenkung der Luft-
temperatur und produzieren Kaltluft, die in 
die bebaute Umgebung abfließen und 
dort zu einer Reduzierung der nächtlichen 
Wärmeinsel führen kann. Damit sind un-
mittelbar positive Wirkungen für die 
menschliche Gesundheit der Anwohner 
verbunden. 
Insbesondere ältere und kranke Menschen 
sowie Kleinkinder sind bei Hitzewellen in 
Städten einem höheren Gesundheitsrisiko 
ausgesetzt. Untersuchungen aus Städten 
Deutschlands und Europas belegen bei 
sommerlichen Hitzewellen deutlich erhöh-
te Erkrankungs- und Sterberaten. Während 
der europaweiten Hitzewellen im Sommer 
2003 sind bis zu 70.000 Menschen zu-
sätzlich verstorben. 
Etwa 4–5% aller Sterbefälle in Berlin hän-
gen mit Hitze zusammen. Die Gesund-
heitsbelastungen von Hitze können 
insbesondere an der Anzahl von Notfällen 
an heißen Sommertagen festgemacht 
werden, die deutlich höher als an „nor-
malen“ Tagen ist. 

Stadtnatur erzeugt saubere Luft. Um die 
Luftqualität in Städten zu steigern, ist 
primär eine Reduktion der Emissionen an 
der Quelle erforderlich. Maßnahmen müs-
sen demnach an den Verkehrs-, Industrie- 
und Haushaltsemissionen ansetzen. 
Stadtgrün kann aber einen hohen Zu-
satzbeitrag leisten. Bäume filtern Staub 
und können die Feinstaubbelastung um 
5–10% reduzieren, bei mehreren dichten, 
hintereinander liegenden Vegetations-
strukturen sogar um bis zu 15%. Struktur- 
und artenreiche krautige Vegetation im 
Straßenraum kann die Filterfunktion von 
Bäumen sehr gut ergänzen; auch Fas-
sadenbegrünung wirkt staubfilternd. 
Als Merkposten: In Deutschland verur-
sacht die Belastung mit Feinstaub ca. 
47.000 Todesfälle pro Jahr – das sind 
mehr als zehn Mal so viel wie im Stra-
ßenverkehr – sowie eine große Anzahl be-
handlungsbedürftiger Herz- und Atem-
wegserkrankungen. Für ein verlorenes 
Lebensjahr wird in Deutschland als 
Bemessungsgrundlage ein Wert von etwa 
54.000 Euro kalkuliert. Legt man diesen 
Wert zugrunde, würde eine Verbesserung 
der städtischen Luftqualität jährlich ca. 31 
Mrd. Euro einsparen.
Stadtnatur schützt vor Hochwasser-
gefahren. Die Förderung einer grünen 
Infrastruktur in Städten, d.h. offener, mit 
Pflanzen bewachsener oder nur teilweise 
versiegelter Böden, reduziert den Ober-
flächenabfluss von versiegelten Flächen 
und damit mögliche Schäden durch Über-
schwemmung. Dachbegrünungen sowie 
ein unversiegelter Boden entfalten Infil-
trationsleistungen durch die Aufnahme 
von Niederschlägen. Hierdurch können 
der Niederschlagsabfluss beschleunigt 
und Hochwassergefahren reduziert wer-
den. Abwassergebühren können in die-
sem Zusammenhang Anreize setzen, 
weniger Niederschlagswasser von versie-
gelten Flächen in die Kanalisation zu 
leiten, da Grundstücksbesitzer dadurch 
Kosten sparen. Stattdessen wird die Ver-
sickerung auf den jeweiligen Grundstü-
cken gefördert.
Stadtnatur fördert psychische Gesund-
heit und Wohlbefinden. Psychische Er-
krankungen verursachen in Deutschland 
jährlich direkte wirtschaftliche Kosten in 
Höhe von knapp 16 Mrd. Euro, bedingt 
durch Arbeitsausfälle, und weitere 20–30 
Mrd. Euro Kosten im Gesundheitswesen. 
Stress gilt als Mitursache der drei teuers-
ten Erkrankungen (Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen, Erkrankungen des Haltungs- und 
Bewegungsapparates, psychische Er-
krankungen). Diese führen in Deutsch-
land jährlich zu mehr als 100 Mrd. Euro 
Krankheitskosten. 
Der Blick aus der Wohnung auf ausge-
prägte Vegetation mit hoher struktureller 
Diversität reduziert Stress. Bei Spazier-
gängern, die sich in der Natur bewegten, 
wurde ein durchschnittlich deutlich verrin-

gerter diastolischer Blutdruckwert als 
Indikator für ein reduziertes Stressniveau 
festgestellt. Stadtbewohner, die näher an 
einem Park leben, leiden weniger häufig 
an psychischen Erkrankungen und kön-
nen stark herausfordernde Lebensereig-
nisse besser bewältigen als Personen, die 
weniger mit Grünflächen versorgt sind. 
Bewohner von Wohngebieten mit Parks 
gaben seltener an, an Depressions- und 
Angstzuständen, psychosomatischen Be-
schwerden oder anderen psychischen 
Symptomen zu leiden, als Personen, die in 
Gebieten ohne Stadtgrün leben. Und 
Patienten in Krankenzimmern mit Blick auf 
eine begrünte Umgebung mit Bäumen 
benötigten signifikant weniger Schmerz-
mittel und eine kürzere Verweildauer im 
Krankenhaus als Patienten mit Blick auf 
eine monotone Brandschutzmauer.
Stadtnatur bietet Räume für Naturer-
fahrung und Naturerlebnis. Grüne Lern-
orte, wie Waldschulen, Naturschutzzen-
tren, biologische Stationen, Schulgärten, 
Lernbauernhöfe oder Lehrpfade, fördern 
naturwissenschaftliche und soziale Kom-
petenzen sowie motorische und sprach-
liche Fähigkeiten. Industriebrachen eignen 
sich auch für Umweltbildung – hier lassen 
sich dynamische Prozesse in der Natur 
besonders gut illustrieren. Untersuchun-
gen in Norwegen und Großbritannien zei-
gen, dass Kinder, die regelmäßig über 
einen längeren Zeitraum in den Wald gin-
gen, bei sportmotorischen Tests bessere 
Fortschritte machten als Kinder, die nicht 
im Wald waren. Eine Umfrage aus dem 
Jahr 2015 zeigt zudem, dass 49% aller 
Kinder in Deutschland laut Aussage ihrer 
Eltern noch nie auf einen Baum geklettert 
sind – insbesondere in Städten. Laut der 
Studie „Naturbewusstsein 2009“ wollen 
70% der Deutschen mehr über die heimi-
sche Natur wissen und eine breite Mehr-
heit befürwortet den Schutz von Wildnis 
zugunsten von Pflanzen und Tieren.
Stadtnatur fördert sozialen Zusammen-
halt und versorgt. Rund fünf Millionen 
Menschen sind in Deutschland in Klein-
gärten aktiv, haben darüber Zugang zur 
Natur und sind sozial in den Vereinen ein-
gebunden. Häufig teilen sich zwei Gene-
rationen einen Garten, so dass oftmals 
nur ein oder zwei Pächter im Verein 
vertreten sind, aber wesentlich mehr Per-
sonen die einzelne Parzelle nutzen. Allein 
in Sachsen hielten sich im Jahr 2004 über 
50% der Befragten fast täglich und nahe-
zu 45% mehrmals in der Woche in ihrem 
Kleingarten auf. Neben Stressabbau und 
Erholung haben das Treffen von Familie 
und Freunden sowie gemeinsame Feste 
und Freizeit eine besondere Bedeutung.
Viele Kleingärtner betreuen ihren Garten 
ein- bis mehrmals pro Woche oder gar 
täglich. Eine Erhebung der Artenvielfalt in 
deutschen Kleingärten ermittelte mehr als 
2.000 Arten bzw. Sorten von Kulturpflan-
zen. Mit 114 Gemüsearten, 80 Arznei- und 
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Gewürzpflanzen und 59 Obstarten han-
delt es sich bei mehr als 12% der in Klein-
gärten kultivierten Pflanzenarten um ess-
bare Nutzpflanzen.
Wenngleich die Versorgungsleistungen 
im Allgemeinen nicht im Vordergrund ste-
hen, können sie für einzelne Haushalte 
dennoch eine wichtige Rolle spielen. Der 
Grad der Selbstversorgung der Gärtner 
im Rhein-Ruhr-Gebiet wird mit knapp 48% 
bei Gemüse und 54% bei Obst (ohne 
Südfrüchte) beziffert. Die Befragten selbst 
schätzten ihren Selbstversorgungsgrad 
mit 34% bei Gemüse und 26% bei Obst 
geringer ein.
Stadtnatur ist Standortfaktor. Städtische 
Parkanlagen, Wasserflächen und Wälder 
haben einen Einfluss auf Immobilien-
preise: In Köln würde eine Verringerung 
der Distanz der Wohnung zur nächstge-
legenen Parkfläche um 100 m mit einer 
Erhöhung des durchschnittlichen Immo-
bilienpreises (Gesamtimmobilienpreis: 
ca. 156.000 Euro) von knapp 600 Euro 
einhergehen. 
Weiche Faktoren, wie Umweltqualität, 
Freizeitwert und ein attraktives Umfeld für 
das Leben und Arbeiten, beeinflussen zu-
nehmend Standortentscheidungen von 
Unternehmen. Der Blick vom Schreibtisch 
ins Grüne geht mit erhöhter Arbeitszufrie-
denheit sowie mit einem besseren selbst-
eingeschätzten Wohlbefinden am Arbeits-
platz einher. Er verringert bei hohem 
Arbeitsstress die Kündigungswahrschein-
lichkeit. Büroangestellte, die mehr 
Pflanzen in ihrer direkten Arbeitsumge-
bung haben, sind produktiver und selte-
ner krank. Sie sind weniger müde, haben 
weniger Kopfschmerzen und weniger 
körperliche Beschwerden.
Stadtnatur lässt sich auch monetär be-
werten. Im Rahmen des „Sozioökono-
mischen Panels“ ermittelte das Deutsche 
Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) 
zusammen mit der TU Berlin (KREKEL ET 
AL. 2016), welchen Einfluss die Ausstat-
tung des Wohnortes mit öffentlichen 
Grünflächen in einem Umkreis von einem 
Kilometer um die Wohnung auf die 
Lebenszufriedenheit und die Gesundheit 
hat. 
Ergebnis: In einem durchschnittlich mit 
Grün versorgten Großstadtviertel bedeu-
tet ein Hektar zusätzliche Grünfläche für 
die Lebenszufriedenheit eines einzelnen 
Einwohners statistisch dasselbe wie ein 
zusätzliches Einkommen von 276 Euro 
pro Jahr. Bei einer Bevölkerungsdichte 
wie in Berlin-Wilmersdorf beträgt der Ge-
samtwert eines Hektars öffentliche Grün-
fläche für alle Einwohner im Umkreis von 1 
km ca. 2,5 Euro pro Jahr. Nach den mitt-
leren Bodenrichtwerten hat eine ent-
sprechende Fläche als Immobilie einen 
einmaligen Verkaufswert von ca. 
15.000.000 Euro. Umgerechnet in eine 
jährliche Zahlung ergibt dies bei einer 
Lebensdauer von 100 Jahren und einem 

üblichen Kalkulationszins von 3% einen 
jährlichen Wert von 1,5 Mio. Euro. Das 
heißt: Der Immobilienwert beträgt weniger 
als die Hälfte des Wertes als öffentliche 
Grünfläche.

4. Stadtnatur muss stärker in Wert 
gesetzt werden
Die angesprochenen Beispiele machen 
auf die Bedeutung von Stadtnatur für die 
menschliche Gesundheit und das 
menschliche Wohlbefinden aufmerksam. 
Für die stärkere Berücksichtigung von 
Stadtnatur und Ökosystemleistungen ist 
jedoch die Inwertsetzung entscheidend, 
d.h. die Berücksichtigung von Stadtnatur 
in privaten und öffentlichen Entschei-
dungen. Hierzu stehen insgesamt vielfäl-
tige Möglichkeiten zur Verfügung, die es 
im Einzelnen hinsichtlich ihrer Möglich-
keiten und Grenzen zu analysieren gilt. 
Ökosystemleistungen besser sichtbar 
machen. Stadtnatur erbringt diverse Öko-
systemleistungen, die verschiedenen ge-
sellschaftlichen Bereichen zugutekom-
men. Der Blick auf die Nutzen und Werte 
dieser Ökosystemleistungen ist ein wichti-
ger Schritt hin zu einer sozial, ökologisch 
und ökonomisch nachhaltigen Stadtent-
wicklung. In konkreten Entscheidungssitu-
ationen trägt das gezielte Aufzeigen der 
Werte von Ökosystemleistungen dazu bei, 
den vielfältigen gesellschaftlichen Nutzen 
von Freiräumen und kleinteiligen Grün-
strukturen zu erkennen und zu nutzen. 
Instrumente der Stadtplanung um In-
formationen zu Ökosystemleistungen 
erweitern. Gemeinsam mit der Land-
schafts- und Freiraumplanung spielt die 
Stadtplanung eine wesentliche Rolle für 
die Stadtentwicklung. Hier sind die Werte 
urbaner Ökosystemleistungen stärker 
einzubinden. Bei der Formulierung von 
Flächennutzungsplänen sowie bei Ent-
scheidungen zur Gestaltung von Flächen 
werden die Leistungen der Natur allzu oft 
als „rein ökologische Belange“ vernach-
lässigt. Ihr Wert für eine soziale und öko-
nomische Entwicklung der Stadt wird 
dabei meist vergessen. Das stadtplane-
rische Konzept der doppelten Innenent-
wicklung, das die bauliche Innenentwick-
lung mit einer Entwicklung städtischer 
Grünräume verbindet, bietet einen we-
sentlichen strategischen Rahmen zur Er-
haltung und Entwicklung von Freiräumen 
und somit zur Stärkung von Ökosystem-
leistungen und biologischer Vielfalt. 
Intra- und interkommunale Zusammen-
arbeit stärken. Innerhalb der Städte und 
Gemeinden sind die Sektoren besser 
miteinander zu vernetzen, die Vorteile aus 
der grünen Infrastruktur ziehen, z.B. Ge-
sundheit, Bildung, Jugend und Familie, 
Soziales, Klimaschutz, Klimaanpassung 
und Naturschutz. Das Aufzeigen und Dis-
kutieren der gesellschaftlichen Bedeu-
tung von Stadtnatur eröffnet die Möglich-
keit, Synergien zwischen verschiedenen 

Zielsetzungen zu erkennen und gemein-
same Lösungen zu entwickeln. Ein wich-
tiges Feld für die Zusammenarbeit 
zwischen Kommunen ist u.a. eine ab-
gestimmte Flächenpolitik, um den Flä-
chenverbrauch zu reduzieren. 
Verstärkt ökonomische Anreize setzen. 
Durch finanzielle Anreize – zusätzlich zu 
den vorhandenen Instrumenten – sollte 
die Bereitstellung der Leistungen der 
Natur gefördert und umweltschädigendes 
Verhalten reduziert werden. Die Palette 
der zur Verfügung stehenden Instrumente 
reicht von Gebühren (z.B. Abwasser) über 
Mengenlösungen (z.B. handelbare Flä-
chenausweisungsrechte) bis hin zur Be-
rücksichtigung des Finanzbedarfs für die 
Sicherung des Naturkapitals im Rahmen 
des kommunalen Finanzausgleichs.
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Biologische Vielfalt im Siedlungsraum
Viele Städte beherbergen mehr Pflanzen-
arten als ländliche Regionen vergleich-
barer Größe. Dieser Reichtum an Gefäß-
pflanzen hat verschiedene Ursachen, die 
teils natürlichen Ursprungs, teils auf 
menschliche Handlungen zurückzufüh-
ren sind. Geologisch und biologisch viel-
fältige Regionen bieten den Menschen 
eine Bandbreite an natürlichen Ressou-
rcen, wie z.B. Wasser, unterschiedliche 
Böden, Bau- und andere Rohstoffe, Nah-
rungspflanzen und Wild. So verwundert 
es nicht, dass viele unserer heutigen 
Städte in Regionen entstanden, die zur 
Zeit der Besiedelung eine Vielzahl an 
Pflanzenarten aufwiesen. Aus diesem 
Blickwinkel sind Städte also nicht arten-
reich, weil es Städte sind, sondern weil sie 
Teile des vor der Besiedelung vorhan-
denen Reichtums widerspiegeln. Dazu 
kommt, dass unsere heutigen Städte oft 
strukturell vielfältiger sind als die intensiv 
genutzten Agrarflächen, die große Teile 
der mitteleuropäischen Landschaften ein-
nehmen. Während in intensiv genutzten 
Agrarlandschaften wenige Feldfrüchte 
dominieren, wechseln sich in Städten 
(und auch in Dörfern) verschiedene Land-
nutzungstypen und damit verschiedene 
wildwachsende Pflanzenarten ab: Häu-
ser, Gärten, Straßen, Parks, Sportplätze, 
Friedhöfe, Brachflächen, Stadtwälder und 
Gewässer liegen dicht beieinander. 
Nicht zu vernachlässigen ist auch der 
Anteil gebietsfremder Pflanzenarten am 
Artenreichtum der Städte. Die meisten 
gebietsfremden Pflanzenarten wurden 
und werden mit Handel und Verkehr, z.B. 
als Zier- oder Nutzpflanzen, aber auch 
versehentlich in Städte transportiert, da 
Städte Knotenpunkte von Verkehr und 
Handel sind. Die Artenzahl der Gefäß-
pflanzen kann folglich mit zunehmender 
Urbanisierung sogar steigen, wie Bei-
spiele aus Halle an der Saale und aus 
Nordrhein-Westfalen  zeigen: In Halle, wo 
die wildwachsende Flora bereits seit dem 
späten 17. Jahrhundert gut dokumentiert 
wurde, erhöhte sich die Zahl der Pflan-
zenarten zwischen 1687 und 2008 um 
knapp 150 Arten - von 711 auf 860 Arten. 
Während die Anzahl an Neophyten (als 
solche werden nach dem Jahr 1500 nach 
Deutschland eingewanderte oder einge-
schleppte gebietsfremde Pflanzenarten 
bezeichnet) in diesem Zeitraum um das 
22-fache anstieg, wuchs die Zahl der ein-
heimischen Arten von 599 auf 627. In 59 in 
Nordrhein-Westfalen gelegenen Dörfern 
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stieg die Artenzahl zwischen 1980 und 
2005 von 481 auf 509 Pflanzenarten, pri-
mär getrieben durch neu hinzukommen-
de Neophyten (diese hatten in den 1980er 
Jahren einen Anteil von 15,4% an der 
Flora der Dörfer; in den 2000er Jahren wa-
ren es 18,7%).
Nun könnte das Bild entstehen, dass Ur-
banisierung der biologischen Vielfalt 
zugutekommt. Bei näherer Betrachtung 
wird aber deutlich, dass Städte neben 
einer steigenden Zahl an Neophyten auch 
viele einheimische Generalisten beher-
bergen; Allerweltsarten, die rund um den 
Globus zu finden sind. Anhand von 
internationalen Vergleichen konnte z.B. 
McKinney  zeigen, dass sich die Floren 
von Städten in verschiedenen Teilen der 
Erde stärker ähneln als die Floren der 
ländlichen Regionen verschiedener Welt-
gegenden. Regional warten Städte also 
mit hohen Artenzahlen auf; überregional 
findet im Lauf der Zeit eine Angleichung 
städtischer Floren statt. Dieses Phäno-
men wird als Homogenisierung bezeich-
net und durch internationale Handels- und 
Verkehrsströme gefördert. Während eini-
ge Generalisten rund um die Welt zu fin-
den sind, trägt Urbanisierung zum lokalen 
Aussterben einzelner regional spezifi-
scher Arten bei. Auch dieser Verlust för-
dert die Homogenisierung. Wenn z.B. 
nordamerikanische Arten in Baltimore, 
USA und mitteleuropäische Arten in Ham-
burg verloren gehen, zugleich aber weit-
verbreitete Arten wie das Einjährige Ris-
pengras Poa annua L. oder der Spitz-
Wegerich Plantago lanceolata L. in beiden 
Städten zu finden sind, gehen regionale 
Unterschiede verloren.
Arten, die von Urbanisierung profitieren 
und Arten, auf die sich Urbanisierung 
negativ auswirkt, unterscheiden sich in 
ihren Ansprüchen an die Umwelt. Mit 
Siedlungsbedingungen zurechtkommen 
v.a. Arten, die an hohe Temperaturen, Tro-
ckenheit, hohe Stickstofflasten, Schad-
stoffe, zerschnittene Landschaften und/
oder Störungen angepasst sind. Für 
Arten, die nicht oder nur schlecht mit 
Siedlungsbedingungen zurechtkommen, 
gilt häufig der Umkehrschluss. Die ge-
nannten Umweltbedingungen sind cha-
rakteristisch für typisch städtische Le-
bensräume wie z.B. Brachflächen, Stra-
ßenränder oder Bahnschotter. Teilweise 
kennzeichnen sie auch Städte insgesamt, 
so wie die durch die urbane Wärmeinsel 
bedingten, vergleichsweise hohen Tem-
peraturen. Einige einheimische Pflanzen-

arten, die früher lokal beschränkt waren, 
konnten sich dementsprechend aufgrund 
der Zunahme urban-industrieller Struk-
turen ausbreiten. Ein Beispiel dafür sind 
Arten, die ursprünglich an Küstenlebens-
räume mit relativ hohen Salzkonzentra-
tionen gebunden waren und sich auf-
grund des Einsatzes von Streusalz 
entlang von Straßen ins Inland ausbreiten 
konnten, wie das Dänische Löffelkraut 
Cochlearia danica L. . Arten, die im Verlauf 
von Urbanisierung lokal verloren gingen, 
sind häufig Zeigerpflanzen für geringe 
Stickstoffkonzentrationen, niedrige Tem-
peraturen und/oder moorige Bedingun-
gen, wie der Rundblättrige Sonnentau 
Drosera rotundifolia L. oder die Trollblume 
Trollius europaeus L.  Erstere ging z.B. in 
Halle a. d. Saale im 20. Jahrhundert verlo-
ren, Letztere bereits im 19. Jahrhundert. 
Die Erhaltung von für Städte untypischen 
Lebensräumen inner- und außerhalb der 
Stadtgrenzen, beispielsweise von Auen-
wäldern, Auenwiesen oder Trockenrasen, 
hilft, durch Urbanisierung (und häufig wei-
tere Faktoren) gefährdete Arten zu erhal-
ten.

Welche Konsequenzen sollten wir für 
den Schutz der biologischen Vielfalt 
im Siedlungsraum ziehen?
In wachsenden Städten stehen Grünflä-
chen häufig unter Druck. Ihr Erhalt kann 
sowohl zum Schutz der biologischen Viel-
falt beitragen als auch lebenswerte Bedin-
gungen schaffen. Umso wichtiger ist es, 
Grünflächen, die sowieso der Gestaltung 
unterliegen, wie Parks, multifunktional zu 
gestalten, z.B. als Kombination aus be-
waldeten Flächen, extensiv gemähten 
Wiesen, Rasenflächen und Gewässern. 
Solche Grünflächen dienen der Erholung, 
regulieren die Temperatur des Wohnum-
feldes und bieten gleichzeitig Tieren und 
Pflanzen wichtige Lebensräume. 
Ein Mix aus großen und kleinen Grün-
flächen ist sinnvoll, denn Erstere beher-
bergen viele Arten, während Letztere als 
Trittsteinbiotope dienen können. Ein sol-
ches grünes Netzwerk bietet zugleich den 
Bewohnern verschiedener Stadtviertel Zu-
gang zu Erholungsflächen in ihrer Wohn-
umgebung. Die Vernetzung von Grün-
flächen sollte nicht an administrativen 
Grenzen haltmachen, denn die Vernet-
zung von Grün in Stadt und Umland sorgt 
für Frischluftachsen, bietet Korridore für 
Tiere und Pflanzen und trägt zur Entwick-
lung des Biotopverbundes bei. 
Je enger bebaut Städte sind, desto mehr 
sollten knappe Grünflächen durch be-
grünte Dächer und Fassaden ergänzt 
werden. Diese sind kein Ersatz für Parks, 
Wälder oder andere größere grüne 
Lebensräume, können aber Pflanzen, In-
sekten und Vögeln zusätzlichen Raum in 
einer bebauten Umwelt bieten – und 
Gebäude im Sommer kühl halten. 
Schutzgebiete sollten erhalten und ent-
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wickelt und wo möglich sogar um weitere 
Schutzgebiete ergänzt werden. Sie er-
halten Teile unserer Natur- und Kulturland-
schaft inmitten der Städte und können 
stabilen Populationen von Tieren oder 
Pflanzen als Lebensraum dienen. Ein Bei-
spiel bietet Berlin, wo Teile des ehemali-
gen Flughafengeländes „Tempelhofer 
Feld“ (Abb.) als Schutzzonen für Brutvö-
gel ausgewiesen wurden. Dort lebt eine 
seit mehreren Jahren stabile Population 
der in Deutschland v.a. durch die Inten-
sivierung der Landwirtschaft bedrohten 
Feldlerche Alauda arvensis L. .

Abb.: Große Teile des Tempelhofer Feldes, ein ehemaliges Flughafengelände inmitten 
Berlins, werden von extensiv gepflegten Wiesen eingenommen. Hier brütet u.a. die 
Feldlerche. Die Mahd ist einschürig und findet außerhalb der Brutzeit statt 
(Altenkamp 2016). Foto: Sonja Knapp

Nicht zuletzt muss gesagt werden, dass 
auch in Bezug auf Grünflächen Quantität 
nicht alles ist. Deren Qualität spielt eine 
nicht zu unterschätzende Rolle für die Ar-
tenvielfalt. Eine Rasenfläche ist eine Grün-
fläche, aber viele Arten werden sich dort 
nicht finden. Vielmehr sollten städtische 
Grünflächen eine Vielfalt an Habitaten 
bieten – von der Liegewiese über extensiv 
gemähte Wiesen, Teiche und Waldstücke 
bis hin zu Brachflächen – Letztere mögen 
nicht überall beliebt sein, aber sie beher-
bergen einige seltene Arten und eine er-
staunlich vielfältige Tier- und Pflanzenwelt . 
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Am 22. Mai 2010, dem internationalen Tag 
der Biodiversität, wurde in Bonn die De-
klaration „Biologische Vielfalt in Kommu-
nen“ veröffentlicht, eine freiwillige Selbst-
verpflichtung, die zuvor von 268 Kommu-
nen unterzeichnet worden war. Der Inhalt 
der Deklaration basierte auf der Bedeu-
tung von Natur und biologischer Vielfalt im 
unmittelbaren Lebensumfeld der Men-

Das kommunale Bündnis für 
biologische Vielfalt:
Für effektiven Naturschutz in 
Dorf und Stadt

Michael Packschies, Stadt Eckernförde

schen und umfasste deshalb vier zentrale 
Handlungsfelder:
• Grün- und Freiflächen im Siedlungs-

bereich
• Arten- und Biotopschutz
• Nachhaltige Nutzung
• Umweltbildung und Kooperation

Dazu wurden jeweils konkrete Ziele wie 

z. B. Festlegungen zur Begrenzung des 
Siedlungswachstums und Maßnahmen 
wie Wiederherstellung der Durchgängig-
keit von Fließgewässern formuliert.
Daraus aufbauend haben sich im Februar 
2012 dann nach mehreren Vorberei-
tungsworkshops mit Unterstützung durch 
das Bundesamt für Naturschutz (BfN) und 
die Deutsche Umwelthilfe (DUH) 60 Ge-
meinden, Städte und Landkreise aus 
ganz Deutschland zum Bündnis „Kom-
munen für biologische Vielfalt“ zusam-
mengeschlossen. Mittlerweile hat das 
Bündnis 125 Mitglieder, wobei sich in der 
geographischen Verteilung eine auffällige 
Achse zwischen Eckernförde im Norden 
und Radolfzell im Süden ergibt. Die Mit-
gliedskommunen verteilen sich auf 8 Grö-
ßenklassen von unter 50.000 EW bis über 
1.000.000 EW. In Schleswig-Holstein sind 
bislang 15 Kommunen dem Bündnis bei-
getreten. Spitzenreiter ist derzeit Baden-
Württemberg mit 26 Mitgliedskommunen. 



72 Die Gemeinde SH 3/2018

Schwach vertreten sind bislang die öst-
lichen Bundesländer.
Den Wert urbanen Grüns beschreibt das 
Bündnis folgendermaßen:
„Urbane Grünflächen wie Parks, Gärten, 
Gewässer, Stadtwälder oder Brachflä-
chen mit ihrer Vielfalt an Nutzungsarten 
und -intensitäten bilden ein buntes Mo-
saik unterschiedlichster Lebensräume 
und bilden somit beste Voraussetzungen 
für großen Artenreichtum. Außerdem tra-
gen Sie zur Lebensqualität der Menschen 
bei und ermöglichen wertvolle Naturer-
fahrungen im unmittelbaren Arbeits- und 
Wohnumfeld.“
Dem Ziel der biologischen Aufwertung 
des Siedlungsraumes will sich das 
Bündnis über wiederum vier Handlungs-
felder, nun aber umsetzungsorientierterer 
Art, annähern:
• Informationsaustausch (Vernetzung 

von Akteuren, Sammlung und Heraus-
gabe von Best-Practice-Beispielen 
und Handlungsanleitungen; Internet-
plattform; Organisation von Work-
shops und Kongressen etc.)

• Öffentlichkeitsarbeit (Bekanntmachen 
des Themas Biologische Vielfalt in der 
Öffentlichkeit und in der eigenen Ver-
waltung; Herausgabe von Broschüren; 
Konzeptionierung von Ausstellungen; 
Newsletter etc.)

• Gemeinsame Umsetzungsprojekte 
(Initiierung von gemeinsamen Aktio-
nen und Projekten; Koordination der 
Kooperationsprojekte; Initiierung von 
Forschungsprojekten, Untersuchun-
gen etc.)

• Politische Lobbyarbeit (Vertretung der 
Interessen der Kommunen gegenüber 
Bund, Ländern und der europäischen 
Ebene; Vertretung des Bündnisses bei 
nationalen und internationalen Veran-
staltungen etc.)

Ein aktuelles Projekt trägt den Titel 
„Stadtgrün – artenreich und vielfältig“ und 
soll zur Erreichung eben dieses Ziels eine 
Kampagne durchführen und  ein Labe-
ling-Verfahren etablieren. Das Labeling – 
man könnte auch Zertifizierung sagen - ist 
für teilnehmende Kommunen kostenlos 
und betrachtet die kommunale Grünflä-
chenunterhaltung ebenso wie die Interak-
tion mit Bürgerinnen und Bürgern und 
strategische Planungen. Nachdem das 
Verfahren in fünf Pilotkommunen und 
–projekten getestet wurde, steht die Teil-
nahme nun allen Kommunen offen, die an 
einem systematischen Überblick zu Stär-
ken und Schwächen ihrer Grünpflege bei 
einem gleichzeitigen Imagegewinn inte-
ressiert sind.
Was kann eine Kommune nun tatsächlich 
tun, um artenreicheres Grün im Sied-
lungsbereich zu entwickeln? Im prakti-
schen Bereich gibt es grundsätzlich zwei 
verschiedene Wege. Der eine Weg ist das 
schlichte Zulassen. Meist wird viel Auf-

wand zur Beseitigung bislang uner-
wünschten Bewuchses betrieben, der 
aber tatsächlich wertvoll und auch an-
sprechend sein kann. Eine reduzierte 
Pflege, die zwar Mindestanforderungen 
der Verkehrssicherung einhält, aber je 
nach kleinräumlicher Situation Eigenent-
wicklungen zulässt, kommt der Biodiver-
sität zugute.
Der zweite Weg ist der des aktiven Ge-
staltens. Hier reicht die Palette der Mög-
lichkeiten vom einfachen Verteilen wilder 
Pflanzensamen bis hin zur kompletten 
Um- und Neugestaltung von Pflanzstand-
orten. Für beides finden sich Beispiele in 
der Stadt Eckernförde: Eine Gruppe von 
Aktiven verbreitet bei Spaziergängen 
immer wieder Samen von Glockenblume, 
Odermennig, Wegwarte u. ä., und die 
Stadtgärtnerei hat ein kilometerlanges, 
straßenbegleitendes Rosenbeet abge-
räumt und unter Zuhilfenahme von See-
gras und Sand zu einer blühenden Düne 
mit Strandroggen, Natternkopf, Hau-
hechel u. a. umgestaltet. Beide Wege, 
Zulassen und Umgestalten, sind natürlich 
kombinierbar, etwa wenn nach Schaffung 
bestimmter Bodenverhältnisse die Suk-
zession einsetzen darf.

Passend zum nahen Ostseestrand wurde ein pflegeintensives Rosenbeet entlang der 
südlichen Ortseinfahrt Eckernfördes durch eine straßenbegleitende Blüten-Düne mit 
Seegras-Unterlage ersetzt

Neben Möglichkeiten auf der ausführen-
den Ebene stehen den Kommunen dane-
ben aber auch verschiedene, manchen-
orts etwas in Vergessenheit geratene 
Planungsinstrumente zur Verfügung, um 
die eigene Stadt oder Gemeinde natur-
verträglich oder gar naturfördernd zu 
entwickeln. Dazu gehören insbesondere 

der Landschaftsplan und der Grünord-
nungsplan. Auf einer qualifizierten Grund-
lagenerhebung aufbauend und ohne 
Scheuklappen oder Restriktionen durch-
dacht, können sie das Ticket zur nach-
haltigen Entwicklung sein.
Die immer noch verbreitete Angst, einen 
solchen Weg zu beschreiten, ist unbe-
gründet. Die rechtzeitige Berücksichti-
gung der Belange der Natur bei der Stadt-
entwicklungsplanung kommt nicht nur 
Ökosystemen, die vielen Menschen ja 
eher abstrakt erscheinen, zugute, son-
dern genauso der Bevölkerung, denn der 
gestalterische Wert und der Erholungs-
wert der Stadtlandschaft erhöhen sich 
ebenfalls.
Die Stadt wird dadurch lebenswerter und 
gesünder, wie unter anderem 2014 in der 
Studie „Grün, natürlich, gesund: Die Po-
tentiale multifunktionaler städtischer Räu-
me“ des Bundesamtes für Naturschutz 
und der TU Berlin herausgestellt wurde. 
Der Naturschutz bzw. die Förderung der 
biologischen Vielfalt bedeuten gleichzei-
tig auch Gesundheitsförderung und Kli-
maschutz.
In der Stadt Eckernförde formulierte der 
aus den Ergebnissen einer umfassenden, 

kommunalen Umwelterhebung entwi-
ckelte Landschaftsplan die Vorgaben für 
den Flächennutzungsplan, und die Grün-
ordnungspläne setzen in Eckernförde 
seitdem auch immer die Rahmenbedin-
gungen für Bebauungspläne. Dies hat 
sich als richtiger Weg erwiesen, Sied-
lungserweiterungen parallel zum Aufbau 
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Ein Zulassen der freien Entwicklung nach Initialmaßnahmen (hier Wiederaufstau eines 
verrohrten Baches) kann auch am direkten Siedlungsrand  zu artenreichen und 
attraktiven Landschaften führen

eines funktionsfähigen Grünflächen- und 
Biotopsystems zu ermöglichen. Land-
schafts- und Grünordnungsplanung 
steuern hier die Stadtentwicklung, wäh-
rend sie anderenorts meist nachge-
schaltet sind und dadurch oftmals ne-
gative Entwicklungen nicht kompensieren 
können, die biologische Vielfalt kaum 
befördern und eher grünkosmetische Wir-
kung haben.

Mithilfe der Vorgaben einer qualifizierten Landschafts- und Grünordnungsplanung 
können vielfältige Grünachsen parallel zu Siedlungsgebieten entwickelt werden 
(hier: Baugebiet Domsland, Eckernförde), die sowohl die biologische Vielfalt als auch 
den Wohnwert erhöhen

Weshalb wird nicht in allen Gemeinden 
und besonders in Städten konsequenter 
auf Landschaftsplanung basierender 
Naturschutz zum Aufbau und Erhalt von 
innerörtlichen Grünsystemen betrieben? 
Mangelt es an Erkenntnis und Einsicht 
oder gibt es andere Hemmnisse?
Ein Problem besteht darin, dass ein ein-
griffsnaher Ausgleich immer öfter durch 
die unteren Naturschutzbehörden abge-

lehnt wird. Ausgleichsmaßnahmen finden 
gebündelt auf Ökokontoflächen statt, die 
vielleicht im selben Naturraum, aber weit 
entfernt liegen. Will die Kommune über 
Ausgleichsflächen zur biologischen Viel-
falt im eigenen Bereich beitragen, muss 
nachvollziehbar mit den Zielen der ört-
lichen Landschaftsplanung argumentiert 
werden. Dies gelingt natürlich eher, wenn 
ein fundierter und qualifizierter Land-
schaftsplan im eben beschriebenen Sin-
ne vorliegt. Oftmals ist es trotzdem ein 
harter Kampf, die kommunalen Grün-
planungsideen im Genehmigungspro-
zess durchzusetzen, besonders, wenn 
Flächen dafür aus der landwirtschaft-
lichen Nutzung genommen werden sol-
len, denn nach Zielsetzung des Landes 
soll der Anteil des Agrarlandes grund-
sätzlich nicht weiter schrumpfen.
Dieses Ziel wird allerdings gemeinhin 
nicht dahingehend interpretiert, dass 
Siedlungs- und Verkehrsflächen sich nicht 
mehr zu Lasten des Agrarlandes aus-
dehnen dürfen. Für deren Wachstum wird 
zwar öffentlich eine Begrenzung pos-
tuliert, tatsächlich aber schreitet die 
Überbauung und Versiegelung der Land-
schaft auch dort voran, wo Einwohner-
rückgänge zu verzeichnen sind.
Siedlungs- und Verkehrswegebau wird 
nach wie vor als volkswirtschaftlich bedeu-
tender gegenüber Naturschutz und Land-
schaftsplanung angesehen. Deshalb wer-
den auch immer Argumente gefunden, zu 
bauen, wobei teilweise sogar Argumente 
des Naturschutzes bemüht werden. Doch 
wo bleibt die biologische Vielfalt?
„Dafür gibt es doch die Vorschriften zum 
Ausgleich von Eingriffen“, mag man ent-
gegnen. Rechnerisch überprüfbare Ein-
griffs- Ausgleichsbilanzen lassen alle am 
Verfahren beteiligten mit dem guten Ge-
fühl zurück, man habe ja alles getan, was 
zu tun war, und naturschutzrechtlich sei 
alles abgearbeitet und in Ordnung.
Die Betonung liegt hierbei auf „rechtlich“, 
denn das ist vom Schreibtisch aus nach 
Aktenlage überprüfbar. Die Bewertung der 
Realität kann dabei ganz anders ausfal-
len. Diejenigen, die diese Realität beur-
teilen können, sozusagen die Naturschüt-
zer der alten Schule, haben seinerzeit 
große Hoffnungen in Instrumente wie die 
Umweltverträglichkeitsprüfung und die 
Ausgleichsregelung gesetzt und ge-
glaubt, hiermit würde der Naturzerstörung 
Einhalt geboten.
Dass sich hieraus bürokratische Monster 
zur formalen Abarbeitung von Planungs-
hindernissen entwickeln würden, hat man 
sich nicht vorgestellt. Nun werden hierfür 
Arbeitskräfte und Finanzmittel in großem 
Umfang gebunden, die für praktischen 
Naturschutz oftmals effizienter eingesetzt 
werden könnten. Man könnte überspitzt 
sagen, dass aus tatsächlichem Natur-
schutz ein überwiegend virtueller Natur-
schutz geworden ist.
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Schotter- oder Haldengärten erfreuen sich derzeit steigender Beliebtheit, tragen aber zur 
biologischen Verarmung von Dorf und Stadt sowie zur Entfremdung von der Natur bei

Und wie sieht es nun draußen in der 
Landschaft aus, wo Bebauung und Ver-
siegelung fortschreiten und gleichzeitig 
landwirtschaftliche Nutzfläche erhalten 
werden soll? Da die Gesamtfläche nicht 
vermehrbar ist, konzentriert sich der natur-
schutzrechtliche Ausgleich auf immer 
kleinere Flächen, die in ihrer Wertigkeit 
immer weiter hochgerechnet werden. Wir 
sollten uns ehrlicherweise die Frage stel-
len, wie lange das funktionieren kann. Wie 
sollen wenige Intensivschutzgebiete den 
durch Überbauung großer Landesteile be-
wirkten Naturverlust wirklich ausgleichen?
Der Ausgleich mag vielleicht von Fall zu 
Fall auf dem Papier – Stichwort „virtueller 
Naturschutz“ – als gelungen erscheinen, 
wenn sich Populationen bestimmter Ziel-
arten, auf die man sich bei der Planung 
und beim anschließenden Monitoring 
konzentriert hat, stabilisiert haben oder 
wenigstens nicht zurückgegangen sind. 
Tatsächlich werden die meisten Arten und 
Lebensgemeinschaften neben den be-
sonders geschützten Arten aber gar nicht 
betrachtet.
Grundsätzlich ist der Mensch nicht in der 
Lage, Ökosysteme vollständig zu über-
blicken, geschweige denn zu managen. 
Also können Erfolgsbilanzen zum Erhalt 
geschützter Arten bei gleichzeitigem 
Rückgang von naturnahen Flächen auch 
selbsttäuschend wirken und vom Grund-
problem ablenken.
Aber ist nicht schon ganz viel gewonnen, 
wenn wir der Natur zur Eigenentwicklung 
in ausreichendem Maße Flächen zur Ver-
fügung stellen, gegebenenfalls nach 
Initialmaßnahmen wie Wiederherstellung 
des ursprünglichen Wasserstandes oder 
Abtrag gedüngter Bodenschichten?

Derartige Flächen, die nicht zwangsläufig 
zum Schutz bestimmter Arten einem ge-
regelten Management unterzogen wer-
den, sollten auch im Siedlungsbereich in 
ausreichendem Maße vorhanden sein 
und nicht der Nachverdichtung geopfert 
werden.
Tatsächlich sind solche „Neo-Wildnisflä-
chen“ von enormer Bedeutung für die Na-
turerfahrung von Kindern. Um für Kinder 
erreichbar zu sein, müssen sie allerdings 

im engeren Wohnumfeld liegen. Deshalb 
ist es wichtig, endlich die gesetzlichen 
Grundlagen für Einrichtung und Erhalt er-
reichbarer Naturerfahrungsflächen zu 
schaffen.
Wie in der Bauleitplanung die Erreichbar-
keit von Spielplätzen eine Rolle spielt, 
könnte über die Festsetzung einer vor-
geschriebenen „Höchst-Naturflächen-
distanz“ oder „Mindest-Naturflächenzahl“ 
dafür gesorgt werden, dass Kinder auch 
in Städten nahe der elterlichen Wohnung 
in einer kleinen Wildnis spielen können.
Wie erfolgreich solche Flächen im 
direkten Kontakt zu Wohngebieten sein 
können, kann man in Eckernförde beob-
achten. So grenzen dort direkt an das 
Wohngebiet „Domsland“ ehemalige 
Ackerflächen, die nach der Entrohrung 
von Bächen und der Wiederherstellung 
von wasserführenden Senken der Selbst-
entwicklung überlassen wurden. Nach 
etwa 20-jähriger Sukzession leben hier 
Ringelnatter, Sperber und Sandlaufkäfer, 
ohne durch die Menschen, die sich das 
Gebiet über Trampelpfade erschlossen 
haben, in nennenswertem Maße gestört 
zu werden. Eine umfassende Artenin-
ventur steht noch aus, die positive Ent-
wicklung ist aber schon jetzt unverkenn-
bar.
Im Gegensatz zu dieser Entwicklung 
scheint es im privaten Bereich momentan 
eine Tendenz weg vom naturnahen Garten 
und hin zur Vollversiegelung zu geben, die 
allen Versuchen, die biologische Vielfalt 
im Siedlungsbereich zu erhalten und zu 
erhöhen, zuwider läuft. Die Bauleitpla-
nung kann dem nur begrenzt begegnen, 

Haus- und Vorgärten können einen wesentlichen  Beitrag zur biologischen Vielfalt  im 
Siedlungsbereich  leisten, wenn Bodenversiegelung und Pflegeintensität auf das 
unumgängliche Maß reduziert werden
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viel wichtiger wäre hier eine wieder ver-
stärkte Bewusstseinsbildung, die zu 
einem Umdenken der Menschen führt 
und ein naturnäheres Idealbild des Vor-
gartens etabliert.
Dies zu unterstützen, ist eine der selbst-

gewählten Aufgaben des kommunalen 
Bündnisses für biologische Vielfalt. Die 
Förderung der kleinen Wildnisflächen im 
und am Siedlungsbereich gehört eben-
falls dazu, und wenn das Bündnis es 
schafft, statt buchhalterischer Ausgleichs-

bilanzen wieder mehr den realen Schutz 
unserer vielfältigen Natur in das Bewusst-
sein aller am Planungsprozess Beteiligten 
zu bringen, hat es seinen Zweck erfüllt.
Weitere Informationen: 
www.kommbio.de 

Auf dem Naturschutztag ist in den ver-
schiedenen Vorträgen ein umfassender 
Querschnitt über die Möglichkeiten, die 
Bedeutung und Chancen von Grün im 
Siedlungsraum gegeben worden.  Eine 
nachhaltige Siedlungsentwicklung basiert 
hiernach auf folgenden drei Schwer-
punkten:
• Naturschutz in der Stadt
• Steigerung der Lebensqualität für den 

Menschen
• Klimaschutz & Klimafolgenanpassung

Wie können diese Aspekte in Schleswig-
Holstein in die Siedlungsbereiche inte-
griert werden?

Naturschutz in der Stadt
Ein wichtiger Ansatz ist die Implementie-
rung des Biotopverbundes im urbanen 
Raum mit dem Erhalt und der Förderung 
seltener Lebensräume, Rückzugsmög-
lichkeiten und Trittsteinbiotopen. Im Kon-
text der Debatte um Wildnis sollte ange-
strebt werden, auch diese im Innenbe-
reich zuzulassen. Ein Hauptaugenmerk 
muss auf der Flächenentsiegelung liegen 
und damit auch auf der Ermöglichung 
eines ausgewogenen Wasserkreislaufes 
innerhalb der besiedelten Bereiche. Alte 
Parkanlagen, Alleen und Friedhöfe mit 
ihren so bedeutenden Totholzanteilen 
müssen geschützt und wenn nötig ge-
pflegt werden. Straßenbegleitgrün bzw. 
öffentliches Grün sollte künftig mit hei-
mischen Arten bepflanzt werden. Die Um-
setzung von Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen aus der Eingriffsregelung im 
urbanen Bereich sollte unterstützt wer-
den. Die Kombination aus Naturschutz 
und Freiraumplanung trägt zum einen zur 
ästhetischen Aufwertung des urbanen 
Raumes und zum anderen zur Steigerung 
der Wertschätzung von Natur und Umwelt 

Naturschutztag  2017 in Neumünster: 
„Natur in Dorf und Stadt“ - Impulse für 
ein Konzept für Schleswig-Holstein aus 
Sicht des MELUND  

Thorsten Elscher, Diana Waldhoff, Ursula Pagenkemper, Ministerium für Energiewende, 
Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein

in der Bevölkerung durch dessen Erleb-
barkeit im siedlungsnahen Raum bei.
In diesem Kontext ist auch die Mitarbeit 
der Bürger gefragt. So sollte künftig die 
heimische Staude wieder mehr Raum auf 
dem Balkon  oder im Garten einnehmen. 
Baumscheiben bieten genügend Platz für 
artenreiche Saatmischungen und mit dem 
Verzicht auf Insektizide finden auch die 
Hummeln wieder einen Platz in den Gär-
ten. Abseits von Hausgärten und Bal-
konen ist Platz für Natur. So sollte künftig 
mehr Wert auf Fassaden- und Dachbe-
grünungen gelegt werden. Und auch die 
Lebensmittelproduktion rückt vermehrt in 
die Zentren der Städte. Schaut man sich 
Großstädte wie Berlin und Hamburg an, 
so prägen Gemeinschaftsgärten seit 
einigen Jahren das Stadtbild. Die so ge-
nannte „Essbare Stadt“, also vertikale 
Gärten und Beete zwischen Bürger-
steigen und Parkstreifen, die nach Ab-
sprache mit dem Grünflächenämtern be-
pflanzt werden können, sollen künftig in 
Schleswig-Holstein mehr Einzug finden.
Derartige Projekte werden jedoch regel-
mäßig nach dem „Bottom up“-Prinzip 
realisiert. Seitens des Landes kann hier 
ein Rahmen gesetzt werden. Öffentlich-
keitsarbeit, die Bildung von Arbeitsgrup-
pen und die Verstärkung der Netzwerk-
arbeit gehören zu den wichtigsten 
Aufgaben der Landesverwaltung.  
Gezielte Naturschutzprojekte und der 
Schutz vorhandener ökologischer Ni-
schen sowie Arten im urbanen Raum sind 
ebenfalls möglich. Brachflächen bieten 
einen perfekten Raum für Naherholung in 
Verbindung mit dem Naturschutz. Ge-
nerell sollte künftig bei allen Vorhaben 
vermehrt auf das Vorhandensein von 
besonders geschützten Arten geachtet 
werden. Auch das Potenzial eines Ortes 
als möglicher Lebensraum sollte hier 

bewertet werden. Sanierungsmaßnah-
men und innerstädtische Planungen sind 
mit dem Vorkommen von Biotopen, Arten 
und dessen Ansprüchen in Einklang zu 
bringen. Landschaftszerschneidungen 
zerstören Lebensraumstrukturen vieler 
Arten. Der genetische Austausch zwi-
schen den Populationen wird beeinträch-
tigt. Auch im besiedelten Raum spielen 
Verbundstrukturen wie der Biotopverbund 
eine bedeutende Rolle und müssen ge-
fördert werden und zwar in vielerlei Hin-
sicht. Während diese Strukturen den Arten 
Wanderbewegungen ermöglichen, bieten 
sie zeitgleich Rückzugsräume und 
schaffen Frischluftschneisen.

Steigerung der Lebensqualität 
für den Menschen
Die Lebensqualität der im urbanen Raum 
lebenden Menschen wird auf verschie-
dene Weise von der Stadtnatur beein-
flusst. So hängt das Wohlbefinden als 
auch der gesundheitliche Zustand der 
Stadtbewohner eng mit dem Anteil der 
Grünflächen und –strukturen im Sied-
lungsraum zusammen. Als Begegnungs-
stätte bietet „Stadtnatur“ einen Raum für 
soziale Aktivitäten, (Umwelt-) Bildungs-
angebote, sportliche Aktivitäten und trägt 
in hohen Maße zum ästhetischen Erschei-
nungsbild bei. Neben den Aufenthalts-
qualitäten bieten Freiräume auch die 
Möglichkeit zur Selbstversorgung. Urban 
Gardening, Fassaden- und Dachbegrü-
nungen prägen in diesem Kontext zu-
nehmend das Bild der Siedlungsräume. 
Durch Frischluftproduktion und Kohlen-
stoffbindung, Kaltluftschneisen oder auch 
Schattenwurf trägt Stadtnatur zu einer 
verbesserten Luftqualität und einem bes-
seren Stadtklima bei. Die Gesundheit 
schädigende Aspekte wie die Feinstaub-
belastung oder Hitzestress in den Som-
mermonaten werden so vermindert.

Klimaschutz & Klimafolgenanpassung
Für eine klimagerechte Stadtentwicklung 
ist das städtische Grün mit seinen viel-
fältigen Funktionen als eine wesentliche 
Größe in der Klimafolgenanpassung an-
zusehen. In Folge dessen ist es sinnvoll, 
bei der Stadtentwicklung Klimaanpas-
sungsmaßnahmen als grundsätzlichen 
Belang zu berücksichtigen. Für eine 
Frischluftversorgung und Dämpfung des 
Wärmeinseleffektes sind Grünflächen, 
Frischluftschneisen, Wiesen und Gewäs-
ser wichtige Elemente. Besonders im 
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stark besiedelten Bereich sollte die 
Sicherung einer Frisch- und Kaltluftver-
sorgung an höherer Bedeutung gewin-
nen. Die Gemeinden sind bereits jetzt 
verpflichtet, die Klimaanpassung bei der 
Bauleitplanung zu berücksichtigen. Ex-
tremereignisse durch Starkregen oder 
Flusshochwasser werden in den kom-
menden Jahrzehnten deutlich zunehmen. 
Daher spielen Retentionsräume als Hoch-
wasservorsorge eine entscheidende Rol-
le. Durch die Regelungen des Wasser-
haushaltsgesetzes identifizieren die Län-
der bereits gefährdete Gebiete, die mit 
hoher Wahrscheinlichkeit bei Hochwas-
ser von diesen betroffen sind. Darüber 
hinaus kann die Regional- und Landes-
planung Vorrang- und Vorbehaltsgebiete 
zum Zwecke der Hochwasservorsorge 
festlegen. Hierbei sind die Kommunen bei 
der Neugestaltung bzw. Erhaltung von 
Retentionsflächen in der entscheidenden 
Position. Gemäß Wasserhaushaltsgesetz 
ist das Niederschlagswasser von ver-
siegelten privaten Grundstücken ortsnah 
zu versickern, zu verrieseln oder direkt 
über eine Kanalisation ohne Vermischung 
mit Schmutzwasser abzuführen und in ein 
Gewässer einzuleiten. An oberirdischen 
Gewässern sind – soweit möglich – natür-
liche und schadlose Abflussverhältnisse 
zu gewährleisten. Hierbei ist insbeson-
dere auf die Rückhaltung des Wassers in 
der Fläche zu achten, um der Entstehung 
nachteiliger Hochwasserfolgen und an-
derer Folgen des Klimawandels vorzu-
beugen. Die Verpflichtung zur Besei-
tigung von Niederschlagswasser von 
öffentlichen Straßen und Plätzen hat das 
Land Schleswig-Holstein den Gemeinden 
übertragen. Daher sollten die Gemeinden 
gezielte Anreize schaffen, die die Neu-
versiegelung möglichst gering halten und 

eine Entsiegelung fördern. Einen weiteren 
wichtigen Beitrag hierzu könnte die Ver-
besserung der Wasserspeicherkapazität 
und –fähigkeit des Bodens darstellen. 
Diese kann beispielsweise über Dach- 
und Fassadenbegrünungen erreicht wer-
den. Städtische Grünräume sollten zu-
dem mit einer „klimafreundlichen Infra-
struktur“ versehen werden, um eine CO  2
freie Mobilität zu fördern.

Handlungsfelder
Im Folgenden sollen zusammenfassend 
die wichtigsten Handlungsfelder aufge-
griffen werden:
Naturschutz
• Förderung der Biodiversität durch die 

Implementierung von „mehr“ Natur in 
den urbanen Raum

• Schutz & Förderung der alten, struktur-
reichen Lebensräume im urbanen 
Raum 

Nutzung, Gesundheit & ökonomische 
Aspekte
• Grüne, CO  freie Infrastruktur als Er-2

gänzung der „grauen“ Infrastruktur 
schaffen

• Gemeinschaftsgärten als Möglichkeit 
zur Selbstversorgung und Förderung 
des sozialen Miteinanders stärken

• Raum für nachbarschaftliches Zusam-
menleben und zur Integration, zur Na-
turerfahrung und Umweltbildung er-
halten & ggf. schaffen

Klimaschutz & Klimafolgeanpassung
• Kaltluftschneisen schaffen, Schatten- 

und Verdunstungseffekte fördern 
• Grünzüge, Retentionsbecken und Was-

serflächen im Kontext einer verbesser-
ten Verdunstung & Wasserrückhaltung 
fördern

Zielsetzungen für Schleswig-Holstein

Die Ideen und Empfehlungen des 
Landesnaturschutztages Schleswig-
Holstein 2017 sollen eine Leitlinie für 
weiteres Handeln sein. 

Dabei geht es insbesondere darum:
• freie Flächen sollten – gegebenenfalls 

als Zwischennutzung der Natur und 
dem Menschen zur Verfügung gestellt 
werden (Erstellung eines „Katasters“ 
ungenutzter Brachflächen etc.)

• Urban Gardening & Mehrgeneratio-
nengärten (Potenzielles Leuchtturm-
projekt MELUND) fördern

• urbanen Biotopverbund (was gibt es, 
wo können neue Schwerpunkte ge-
setzt werden (Grüngürtel, Kleingärten)) 
stärken

• Fassaden- & Dachbegrünung (vor al-
lem an öffentlichen Gebäuden/ GmSH) 
für ein besseres urbanes Klima fördern

• Bottom - Up-Prinzip - Enge Koopera-
tion mit Kommunen und einzelnen 
Akteuren

• Netzwerkarbeit –  Workshops im BNUR 
(Urban Gardening, urbaner Biotopver-
bund, Fassaden- & Dachbegrünung)

• auf F-Plan-Ebene einen ausgewoge-
nen, gerechten Anteil an Grünflächen 
einplanen & auf B-Plan-Ebene Grün- & 
Wasserflächen festlegen

• Stärkung der kommunalen Land-
schaftsplanung & Festsetzung urbaner 
Ökokonten

Die Ideen und Empfehlungen des Lan-
desnaturschutztages Schleswig-Holstein 
2017 zum Thema „Natur im Siedlungs-
bereich“ sollen eine Leitlinie für weiteres 
Handeln sein und mit den Kommunen und 
Verbänden weiter diskutiert werden. 

Rechtsprechungsberichte

OLG Düsseldorf: 
Grundsätzlich keine kartellrechtliche 
Bedenken gegen 
Bietergemeinschaften

Das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf 
hat mit Beschluss vom 17. Januar 2018 
(Az.: Verg 39/17) erneut zu Fragen der Zu-
lässigkeit der Bildung von Bietergemein-
schaften Stellung genommen.
Im zugrundeliegenden Fall ging es um die 
Ausschreibung von Baggerarbeiten. 
Nachdem eine Mitbewerberin die Mittei-
lung erhalten hatte, dass der Auftrag an 
eine Bietergemeinschaft erteilt werden 
sollte, machte das Unternehmen geltend, 

dass diese wegen einer wettbewerbs-
beschränkenden Abrede auszuschließen 
sei, da sich die Mitglieder allein zu dem 
Zweck zusammengeschlossen hätten, 
den Preisdruck gering zu halten und damit 
den Markteintritt von Konkurrenten effek-
tiv zu verhindern.
Das OLG folgte dieser Argumentation 
nicht und verwies zunächst auf seine bis-
herige Rechtsprechung, wonach nach § 1 
GWB nicht vermutet werde, dass eine 
Bietergemeinschaft eine Verhinderung, 
Einschränkung oder Verfälschung des 
Wettbewerbs bezwecke oder bewirke. Es 
bestünden auch keine kartellrechtlichen 
Bedenken, wenn sich in einer Bieter-

gemeinschaft zwei Unternehmen zusam-
menschließen, von denen - wie es hier in 
Betracht komme - zwar eines zur Durch-
führung des Auftrags allein in der Lage 
sei, das andere aber nicht. ln diesem Fall 
führe die Bildung einer Bietergemein-
schaft in der Regel nicht zur Beeinträch-
tigung des Wettbewerbs der Bieter unter-
einander, weil auch ohne Bietergemein-
schaft nur ein Unternehmen in der Lage 
wäre, ein Angebot abzugeben. Das OLG 
stellte klar, dass - falls seine bisherige 
Rechtsprechung so habe verstanden 
werden können, dass stets beide Unter-
nehmen für sich genommen nicht zur 
Leistung in der Lage sein dürften - hieran 
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jedenfalls nicht für die Fälle festgehalten 
werde, in denen die Bildung der Bieter-
gemeinschaft wirtschaftlich zweckmäßig 
und kaufmännisch vernünftig erscheine.

BVerfG: 
Wankas Pressemitteilung "Rote Karte 
für die AfD" war verfassungswidrig 
Bundesbildungsministerin Johanna Wan-
ka hat mit der Veröffentlichung ihrer Pres-
semitteilung "Rote Karte für die AfD" vom 
04.11.2015 auf der Homepage ihres 
Ministeriums die AfD in ihrem Recht auf 
Chancengleichheit der Parteien verletzt. 
Dies hat das Bundesverfassungsgericht 
mit Urteil vom 27.02.2018 - 2 BvE 1/16 - 
entschieden. Die Ministerin habe mit der 
Erklärung, die einen mittelbaren Boykott-
Aufruf an potentielle Teilnehmer einer AfD-
Demonstration gegen Merkels Flücht-
lingspolitik enthalten habe, ihre Neutrali-
tätspflicht verletzt. Ein "Recht auf Gegen-
schlag" gebe es für staatliche Organe 
nicht, so das Gericht.
In dem zugrundeliegenden Sachverhalt 
plante die AfD in Berlin für den 07.11.2015 
eine angemeldete Versammlung unter 
dem Motto "Rote Karte für Merkel! - Asyl 
braucht Grenzen!" Zu dieser Veranstal-
tung veröffentlichte die damalige  Bun-
desministerin für Bildung und Forschung 
Johanna Wanka am 04.11.2015 auf der 
Homepage ihres Ministeriums eine Pres-
semitteilung, in der sie sich zu der ge-
planten Demonstration wie folgt äußerte: 
"Die Rote Karte sollte der AfD und nicht 
der Bundeskanzlerin gezeigt werden. 
Björn Höcke und andere Sprecher der 
Partei leisten der Radikalisierung in der 
Gesellschaft Vorschub. Rechtsextreme, 
die offen Volksverhetzung betreiben wie 
der Pegida-Chef Bachmann, erhalten 
damit unerträgliche Unterstützung." Die 
AfD sah hierdurch ihr Recht auf Chan-
cengleichheit der Parteien im politischen 
Wettbewerb verletzt und erhob Organ-
klage. Die Antragsgegnerin meint hin-
gegen, die Pressemitteilung stelle eine 
zulässige Verteidigung der Politik der Bun-
desregierung dar. Außerdem sei die Pres-
semitteilung außerhalb eines Wahlkampfs 
veröffentlicht worden und unterliege 
daher keiner strengen Neutralitätspflicht.
Das BVerfG hat der Organklage stattge-
geben. Zur Begründung führte es an, 
dass die Bildungsministerin mit ihrer Pres-
semitteilung die AfD in ihrem Recht auf 
Chancengleichheit aus Art. 21 Abs. 1 Satz 
1 GG verletzt habe. Durch die Veröffent-
lichung der Pressemitteilung auf der 
Homepage ihres Ministeriums habe sie 
den Grundsatz der Neutralität staatlicher 
Organe im politischen Wettbewerb miss-
achtet, der auch außerhalb von Wahl-
kampfzeiten gelte. Jegliche negative Be-
wertung einer politischen Veranstaltung 
einer Partei durch staatliche Organe, die 

abschreckende Wirkung entfalten und 
dadurch das Verhalten potentieller Ver-
anstaltungsteilnehmer beeinflussen kön-
ne, greife in das Recht der betroffenen 
Partei auf Chancengleichheit ein. Die 
Bundesregierung oder ihre Mitglieder 
dürften zwar im Rahmen ihrer Informa-
tions- und Öffentlichkeitsarbeit Angriffe 
gegen ihre Politik öffentlich zurückzuwei-
sen, seien dabei aber zur Sachlichkeit ver-
pflichtet. Sie müssten sich darauf be-
schränken, ihre politischen Entscheidun-
gen zu erläutern und sich mit Kritik daran 
sachlich auseinandersetzen. Ein "Recht 
auf Gegenschlag" dergestalt, dass staat-
liche Organe auf unsachliche oder dif-
famierende Angriffe in gleicher Weise rea-
gieren dürfen, bestehe dagegen nicht. 
Der Bewertung des BVerfG zufolge enthält 
die Pressemitteilung sowohl einseitig ne-
gative Bewertungen der Antragstellerin als 
auch den Versuch, das Verhalten po-
tentieller Teilnehmer an der geplanten 
Demonstration zu beeinflussen oder 
mittelbar den Aufruf, der Demonstration 
fernzubleiben. Die in den veröffentlichten 
Aussagen enthaltene abwertende Quali-
fizierung der Antragstellerin als eine Partei, 
die den Rechtsextremismus und die 
Radikalisierung der Gesellschaft fördere, 
könne deren Position im politischen Mei-
nungskampf beeinträchtigen. Die An-
tragsgegnerin fordere durch die Verwen-
dung der Metapher der "Roten Karte" 
erkennbar dazu auf, sich von der Antrag-
stellerin zu distanzieren, und wirke da-
durch einseitig zu deren Lasten auf den 
politischen Wettbewerb ein. Daneben sei 
die Presseerklärung darauf gerichtet, das 
Verhalten potentieller Teilnehmer an der 
geplanten Demonstration der AfD zu be-
einflussen. Es komme erkennbar die Auf-
fassung der Antragsgegnerin zum Aus-
druck, dass mit der Teilnahme an dieser 
Versammlung eine Partei gestärkt würde, 
deren Sprecher der Radikalisierung in der 
Gesellschaft Vorschub leisteten und 
Rechtsextreme unterstützten. Die Forde-
rung, einer solchen Partei die "Rote Karte" 
zu zeigen, stelle sich vor diesem Hinter-
grund zumindest als mittelbare Aufforde-
rung dar, der geplanten Demonstration 
fernzubleiben. Eine derartige Aufforderung 
missachte das Gebot der Neutralität staat-
licher Organe im politischen Wettbewerb. 
Das BVerfG sieht den Eingriff in das Recht 
auf Chancengleichheit der AfD auch nicht 
durch die Befugnis der Antragsgegnerin 
zur öffentlichen Erläuterung des Regie-
rungshandelns und zur Zurückweisung 
hiergegen gerichteter Angriffe gerecht-
fertigt. Die Pressemitteilung überschreite 
jedenfalls die sich aus den Geboten der 
Neutralität und Sachlichkeit ergebenden 
Grenzen regierungsamtlicher Öffentlich-
keitsarbeit. 

VG Mainz: 
Grundstückseigentümer trägt Kosten 
für Beseitigung von auf Straßen 
überhängende Pflanzen 
Das Verwaltungsgericht Mainz hat mit 
Urteil vom 21.02.2018 - 3 K 363/17.MZ - 
entschieden, dass die Straßenbaube-
hörde Erstattung der Kosten für die Ent-
fernung von auf öffentliche Straßen ragen-
den Bewuchs verlangen kann, wenn der 
Eigentümer des Grundstücks seiner Ver-
pflichtung zur Beseitigung nicht nach-
kommt.
Dem Verfahren liegt folgender Sachver-
halt zugrunde: Von dem (Eck)Grundstück 
des Klägers ragte Baum- und Hecken-
bewuchs auf angrenzende öffentliche 
Straßen. Nachdem trotz zweimaliger Auf-
forderung zum Rückschnitt ein solcher 
unterblieb, beauftragte die beklagte 
Straßenbaubehörde damit einen Garten-
baubetrieb. Dieser stellte der Beklagten 
Kosten in Höhe von 525,39 Euro in 
Rechnung. Diese Kosten verlangte die 
Beklagte vom Kläger erstattet, der dage-
gen mit Widerspruch und Klage vorging.
Der Kläger machte geltend, eine vorheri-
ge Aufforderung zum Rückschnitt nicht 
erhalten zu haben. Dieser sei auch nicht 
nötig gewesen, weil entsprechende Ar-
beiten erst im Jahr zuvor durchgeführt 
worden seien. Im Übrigen seien die von 
dem Unternehmer angegebenen Kosten 
hinsichtlich des Personaleinsatzes und 
des auf eine Deponie verbrachten Schnitt-
gutvolumens nicht verständlich.
Das VG Mainz wies die Klage überwie-
gend ab. Zur Begründung führte es an, 
dass der Eigentümer eines Grundstücks 
innerhalb der Ortslage nach dem Landes-
straßengesetz verpflichtet sei, den von 
seinem Grundstück auf öffentliche Stra-
ßen ragenden Bewuchs auf eigene Kos-
ten zu beseitigen. Komme er dieser Ver-
pflichtung nicht nach, so könne die Stra-
ßenbaubehörde nach Aufforderung und 
Fristsetzung die Beseitigung des über-
hängenden Bewuchses veranlassen und 
die dabei entstandenen Kosten gege-
nüber dem Eigentümer geltend machen.
Nach diesen gesetzlichen Vorgaben sei 
die Beklagte vorliegend grundsätzlich 
zutreffend verfahren. Insbesondere habe 
sie davon ausgehen dürfen, dass der 
Kläger wenigstens eine der beiden be-
hördlichen Aufforderungen zur Beseiti-
gung des bestehenden Überwuchses 
auch tatsächlich erhalten habe. Das ein-
fache Bestreiten des Zugangs der Schrei-
ben reiche hier nicht aus. Denn es sei als 
äußerst unwahrscheinlich anzusehen, 
dass der Kläger gerade die beiden Auf-
forderungen nicht erhalten haben will, 
obgleich ihm in demselben Zeitraum 
mehrere Bescheide der Behörde über-
sandt beziehungsweise zugestellt worden 
seien.
Die auf den Kläger umgelegten Kosten-
positionen der Unternehmerrechnung 
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seien auch nachvollziehbar, so das VG. 
Der Erstattungsbescheid sei jedoch inso-
weit rechtswidrig, als er Kosten beinhalte, 
die auf den Beseitigungsaufwand für eine 
Grundstücksseite entfielen, die an einen 
nicht gewidmeten Weg und damit nicht an 
eine öffentliche Straße grenze.

OVG Koblenz: 
Nachbarn müssen Lärm von 
Kinderspielplätzen regelmäßig dulden 
Die von der Nutzung eines geplanten Kin-
derspielplatzes hervorgerufenen Lärmbe-
einträchtigungen müssen Nachbarn in 
der Regel als zumutbar hinnehmen. Dies 
entschied das Oberverwaltungsgericht 
Koblenz mit Urteil vom 17.10.2017 - 1 C 
11131/16.OVG -.
In dem zugrundeliegenden Sachverhalt 

sollte mit der Änderung eines bestehen-
den Bebauungsplans der Ortsgemeinde 
Dienheim auf einem etwa 1.100 Quadrat-
meter großen Grundstücksteil die Herstel-
lung eines Kinderspielplatzes ermöglicht 
werden. Der Eigentümer eines mit einem 
Wohnhaus bebauten Grundstücks in un-
mittelbarer Nachbarschaft des geplanten 
Kinderspielplatzes stellte einen Normen-
kontrollantrag mit dem Ziel, den Bebau-
ungsplan für unwirksam zu erklären. Zur 
Begründung machte er insbesondere gel-
tend, die Ortsgemeinde habe es unter-
lassen, die von dem geplanten Kinder-
spielplatz zu erwartenden Lärmimmissio-
nen durch ein Gutachten zu ermitteln. 
Das OVG hat den Normenkontrollantrag 
abgelehnt. Zur Begründung verwies es 
darauf, dass der Antragsteller die Lärm-
beeinträchtigungen durch die Nutzung 
des geplanten Kinderspielplatzes als so-

zialadäquat hinnehmen müsse. Für die 
von Kindern ausgehenden Geräusche 
enthalte das Bundesimmissionsschutz-
gesetz eine spezielle Regelung. Danach 
seien Geräuscheinwirkungen, die unter 
anderem von Kinderspielplätzen durch 
Kinder hervorgerufen würden, im Regelfall 
keine schädlichen Umwelteinwirkungen. 
Geräusche spielender Kinder seien Aus-
druck der kindlichen Entwicklung und Ent-
faltung und daher grundsätzlich zumut-
bar. Anhaltspunkte für einen vom Regelfall 
abweichenden Sonderfall – wie beispiels-
weise ein in unmittelbarer Nachbarschaft 
des Kinderspielplatzes gelegenes Kran-
kenhaus – seien hier nicht ersichtlich. 
Daher habe es auch der Einholung eines 
schalltechnischen Gutachtens zur Ermitt-
lung der zu erwartenden Lärmimmissio-
nen nicht bedurft.

Aus der Rechtsprechung

Bundesverfassungsgericht, 
Az. - 2 BvR 2177/16 -

GG Art. 28 Abs. 1, Abs. 2, 34, 84 Abs.1,
93 Abs. 1 Nr. 4b Nr. 5, 99 und 100
BVerfGG §§ 90 Abs. 2 Satz 1, 91 und 
93 Abs. 3
Verf LSA Art. 2, 75 Nr. 2 und 87
VerfGG LSA § 51
SGB VIII §§ 3, 4, 7 Abs. 1 Nr. 1, 22, 24, 
26, 45, 69, 75, 78 b bis e, 79, 79a, 80, 
85, 99 und 102 Abs. 2 Nr. 5
ÄndG des KiFöG und anderer Gesetze 
2013 Art. 1 Nr. 2 c)
KJHG LSA § 1
KiFöG LSA 03/2003 §§ 9 und 10
KiFöG LSA 11/2004 §§ 3 und 3b 
KiFöG LSA 11/2009 § 13  
KiFöG LSA 02/2010 § 11
KiFöG LSA 01/2013 §§ 3, 3b, 10, 11 
und 13 
KiFöG LSA 01/2015 §§ 3, 10, 11, 11a 
und 13

Garantie der kommunalen Selbstver-
waltung als Ausdruck grundgesetz-
licher Entscheidung für eine dezentral 
organisierte und bürgerschaftlich ge-
tragene Verwaltung
Entzug örtlicher Aufgaben der 
Gemeinden nur aus Gründen des 
Gemeinwohls
Geltung des Aufgabenverteilungsprin-
zips zugunsten kreisangehöriger Ge-
meinden auch gegenüber den Kreisen
Prinzipieller Vorrang der 
Gemeindeebene gegenüber der 
Kreisebene

Grundsätzlicher Vorrang der inter-
kommunalen Zusammenarbeit ggü. 
der Hochzonung gemeindlicher 
Aufgaben auf die Landkreisebenen

Leitsätze 
1. Zu den für die Länder zwingenden 

Vorgaben des Grundgesetzes ge-
hört Art. 28 Abs. 2 GG. Das Landes-
recht darf daher keine Regelungen 
enthalten, die mit Art. 28 Abs. 2 GG 
nicht vereinbar sind. 

2. Der Grundsatz der Subsidiarität der 
Kommunalverfassungsbeschwerde 
nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4b GG, § 91 
BVerfGG findet keine Anwendung, 
wenn die landesverfassungsrecht-
liche Garantie der kommunalen 
Selbstverwaltung hinter dem Ge-
währleistungsniveau des Art. 28 
Abs. 2 GG zurückbleibt. 

3. Zu den grundlegenden Struktur-
elementen von Art. 28 Abs. 2 GG 
gehört die Eigenständigkeit der Ge-
meinden auch und gerade gegen-
über den Landkreisen. 

4. Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG konstituiert 
ein Regel-Ausnahme-Verhältnis, wo-
nach der Gesetzgeber den Gemein-
den örtliche Aufgaben nur aus Grün-
den des Gemeinwohls entziehen 
darf. Das bloße Ziel der Verwaltungs-
vereinfachung oder der Zuständig-
keitskonzentration scheidet als 
Rechtfertigung eines Aufgabenent-
zugs aus. Gründe der Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit der öffent-
lichen Verwaltung rechtfertigen eine 

Hochzonung erst, wenn ein Belas-
sen der Aufgabe bei den Gemeinden 
zu einem unverhältnismäßigen Kos-
tenanstieg führen würde.

Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
vom 21.11.2017  - 2 BvR 2177/16 -

Zum Sachverhalt
Im Jahre 2013 hat der Gesetzgeber das 
Kinderbetreuungsrecht in Sachsen-An-
halt neu geordnet. Die Neuregelung im 
Kinderförderungsgesetz Sachsen-Anhalt 
(KiFöG LSA) betraf im Wesentlichen die 
Verlagerung der seit 2003 die Gemeinden 
treffenden Leistungsverpflichtung zur 
Bereitstellung von Plätzen in der Tages-
einrichtung auf Landkreise und kreisfreie 
Städte als örtliche Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe, die Einführung von Qualitäts-
standards und die Finanzierung der Kin-
derbetreuung. Anlass für die Änderung 
war ein befürchteter Interessenkonflikt bei 
den Gemeinden, der sich daraus ergeben 
sollte, dass die Gemeinden sowohl Ver-
pflichtete des Betreuungsanspruchs 
waren als auch selbst Betreuungsplätze 
anboten, so dass sich Gemeinden und 
freie Träger als Wettbewerber gegenüber 
standen.
Die Beschwerdeführerinnen sind acht 
kreisangehörige Gemeinden im Land 
Sachsen-Anhalt, die nach alter Rechts-
lage Verpflichtete des Anspruchs auf Kin-
derbetreuung waren. Sie sehen in der 
gesetzlichen Neuregelung einen verfas-
sungswidrigen Entzug der Aufgaben und 
machen insoweit eine Verletzung von Art. 
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28 Abs. 2 Satz 1 GG geltend. 2014 hatten 
sie zusammen mit über 50 anderen 
Gemeinden eine Kommunalverfassungs-
beschwerde zum Verfassungsgericht 
Sachsen-Anhalt erhoben, mit der sie meh-
rere Vorschriften des [ÄndG] zum [KiFöG 
LSA] und anderer Gesetze angegriffen 
und eine Verletzung der durch die Lan-
desverfassung gewährleisteten Garantie 
der kommunalen Selbstverwaltung ge-
rügt hatten. Die Verfassungsbeschwerde 
hatte hinsichtlich einer die Aufgabenfinan-
zierung betreffenden Bestimmung Erfolg; 
im Übrigen wurde sie zurückgewiesen, da 
es bereits an einem Eingriff in ein durch 
die Landesverfassung gewährleistetes 
Recht der Gemeinden fehle.

Aus den Gründen:
Die Verfassungsbeschwerde wird (…) 
zurückgewiesen. (…) Die Verfassungsbe-
schwerde ist zulässig. (…) Die Beschwer-
deführerinnen sind durch die angegriffe-
nen Rechtsnormen selbst, gegenwärtig 
und unmittelbar betroffen. Sie haben ihre 
Rechtsstellung als Leistungsverpflichtete 
für die Kindertagesbetreuung und die un-
mittelbar daran anknüpfenden Aufgaben 
durch die angegriffene Regelung (…) ver-
loren. Insoweit haben sie eine mögliche 
Verletzung von Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG 
dargelegt (…).
Der Zulässigkeit der Kommunalverfas-
sungsbeschwerde steht deren Subsidia-
rität (…) nicht entgegen. Zwar ist eine 
Kommunalverfassungsbeschwerde ge-
gen Landesgesetze unzulässig, soweit 
eine solche auch beim Landesverfas-
sungsgericht erhoben werden kann, Art. 
93 Abs. 1 Nr. 4b GG, § 91 Satz 2 BVerfGG. 
Dieser Grundsatz findet jedoch keine An-
wendung, soweit die landesverfassungs-
rechtliche Garantie der kommunalen 
Selbstverwaltung hinter dem Gewährleis-
tungsniveau des Art. 28 Abs. 2 GG zu-
rückbleibt. Dies ist hier der Fall. Das 
Grundgesetz eröffnet den Kommunen bei 
legislativen Eingriffen in ihr durch Art. 28 
Abs. 2 GG garantiertes Selbstverwal-
tungsrecht den Weg zum Bundesverfas-
sungsgericht (Art. 93 Abs. 1 Nr. 4b GG, 
§ 91 BVerfGG). Diese Zuständigkeit be-
steht allerdings nur, soweit die betroffenen 
Kommunen nicht Beschwerde zum Lan-
desverfassungsgericht erheben können. 
Der den Landesverfassungsgerichten da-
mit zukommende prinzipielle Vorrang bei 
der Gewährung von Rechtsschutz gegen 
Eingriffe in die Garantie der kommunalen 
Selbstverwaltung ist Ausdruck der den 
Ländern zukommenden Verfassungs-
autonomie. (…) Soweit das Grundgesetz 
nicht besondere Anforderungen statuiert, 
können sie ihr Verfassungsrecht und ihre 
Verfassungsgerichtsbarkeit nach eige-
nem Ermessen ordnen (…). Sie können in 
ihre Verfassung nicht nur Staatsfun-
damentalnormen aufnehmen, die das 
Grundgesetz nicht kennt, sondern auch 

Staatsfundamentalnormen, die mit den 
entsprechenden Staatsfundamentalnor-
men der Bundesverfassung nicht über-
einstimmen (…). Sie sind auch weit-
gehend frei in der Entscheidung, ob sie 
[solche] Regelungen (…) übernehmen 
oder nicht. Aufgrund ihrer Verfassungs-
autonomie sind sie nicht verpflichtet, in 
ihren Verfassungen bestimmte Regelun-
gen vorzusehen. Sie sind nicht einmal 
verpflichtet, sich überhaupt eine formelle 
Verfassung zu geben (…). Insbesondere 
der Bereich der Verfassungsgerichtsbar-
keit der Länder soll vom Bundesverfas-
sungsgericht möglichst unangetastet 
bleiben (…). Die Landesverfassungsge-
richtsbarkeit soll nicht in größere Abhän-
gigkeit gebracht werden, als es nach dem 
Bundesverfassungsrecht unvermeidbar 
ist (…). Dies bedeutet, dass die Länder - 
abgesehen von den Fällen der Art. 99 und 
Art. 100 Abs. 3 GG - durch eine eigene 
Verfassungsgerichtsbarkeit über die Ver-
einbarkeit von Landesgesetzen mit der 
Landesverfassung entscheiden und die-
se grundsätzlich ohne (inhaltliche) Kon-
trolle durch das Bundesverfassungsge-
richt auslegen können (…). Daraus folgt 
zugleich, dass für die Landesverfas-
sungsgerichte – unbeschadet spezifi-
scher Anforderungen an die Wirksamkeit 
landesverfassungsrechtlicher Bestim-
mungen im Einzelfall - ausschließlich die 
Landesverfassung den Maßstab ihrer Ent-
scheidungsfindung bildet (…). Grenzen 
der Verfassungsautonomie der Länder 
ergeben sich aus zwingenden Vorgaben 
des Grundgesetzes. Die Landesverfas-
sungen müssen diese zwar nicht selbst 
repetitiv aufnehmen, dürfen ihnen aber 
auch nicht zuwider- oder sie unterlaufen 
(…). Zu den für die Länder zwingenden 
Vorgaben des Grundgesetzes gehört 
auch Art. 28 Abs. 2 GG. In ständiger 
Rechtsprechung hat nicht nur das Bun-
desverfassungsgericht Bestimmungen 
des Landesrechts unmittelbar am Maß-
stab [diesem] gemessen (…). [Dieses] 
entspricht auch der Rechtsprechung der 
Landesverfassungsgerichte (…) und der 
überwiegenden Auffassung im Schrifttum 
(…). Das Landesrecht darf daher keine 
Regelungen enthalten, die mit Art. 28 Abs. 
2 GG nicht vereinbar sind. Aus der Sicht 
des Grundgesetzes macht es dabei kei-
nen Unterschied, ob es sich um ein ein-
faches Landesgesetz oder eine Regelung 
der Landesverfassung handelt. Auch 
Letztere darf dem Grundgesetz nicht wi-
dersprechen. Bleiben die landesverfas-
sungsrechtlichen Gewährleistungen hin-
gegen hinter der Garantie des Art. 28 Abs. 
2 Satz 1 GG zurück, verstieße ein mit 
dieser Garantie unvereinbares Landesge-
setz zwar nicht gegen die Landesverfas-
sung; das Landesverfassungsgericht 
könnte einen entsprechenden Verstoß 
auch nicht feststellen. An der Unverein-
barkeit mit dem Grundgesetz ändert dies 

indes nichts. Vor diesem Hintergrund 
findet [dieser] Grundsatz der Subsidiarität 
(…) keine Anwendung, wenn die landes-
verfassungsrechtliche Garantie der kom-
munalen Selbstverwaltung hinter dem 
Gewährleistungsniveau des Art. 28 Abs. 2 
GG zurückbleibt. Der Vorrang der Lan-
desverfassungsgerichtsbarkeit reicht nur 
so weit, wie die Landesverfassung den 
Garantiegehalt von Art. 28 Abs. 2 GG auch 
im Wesentlichen abdeckt und seine Wah-
rung von der Landesverfassungsgerichts-
barkeit überprüft werden kann. Die Sub-
sidiaritätsklausel greift daher zum einen 
nicht ein, wenn der landesverfassungs-
rechtliche Rechtsschutz hinter dem durch 
das Bundesverfassungsgericht gewähr-
ten Rechtsschutz zurückbleibt und keine 
Überprüfung untergesetzlicher Normen 
zulässt. Der Subsidiaritätsgrundsatz steht 
der Zulässigkeit einer Kommunalverfas-
sungsbeschwerde zum andern dann 
nicht entgegen, wenn die landesverfas-
sungsrechtliche Garantie der kommuna-
len Selbstverwaltung hinsichtlich ihres 
materiellen Gewährleistungsgehalts den 
aus Art. 28 Abs. 2 GG folgenden Ge-
währleistungsumfang nicht erreicht. 
Durch Art. 93 Abs. 1 Nr. 4b GG, § 91 
BVerfGG soll eine möglichst umfassende 
verfassungsgerichtliche Kontrolle von ge-
setzlichen Gestaltungen des kommuna-
len Selbstverwaltungsrechts gewährleistet 
werden (BVerfGE 107, 1 <9>). Eine Zu-
ständigkeit des Bundesverfassungsge-
richts ist daher nicht nur gegeben, wenn 
das Landesrecht überhaupt keine Kom-
munalverfassungsbeschwerde vorsieht, 
sondern auch dann, wenn der zulässige 
Verfahrensgegenstand durch das Landes-
recht enger gefasst wird als dies gemäß 
Art. 93 Abs. 1 Nr. 4b GG, § 91 BVerfGG der 
Fall ist (…). Gemeinden und Gemeinde-
verbände können eine nach Landesrecht 
nicht angreifbare Norm dem Bundesver-
fassungsgericht daher zur Prüfung stellen, 
wenn diese nach Bundesrecht „Gesetz“ 
(…) und damit zulässiger Beschwerde-
gegenstand der Kommunalverfassungs-
beschwerde ist (…). Die Kommunen könn-
ten einen dem Bundesrecht gleichwer-
tigen Rechtsschutz sonst nicht erlangen 
(…). Eine solche Auslegung der Art. 93 
Abs. 1 Nr. 4b GG, § 91 BVerfGG beein-
trächtigt nicht die Verfassungsgerichtsbar-
keit der Länder als Teil ihrer Verfassungs-
autonomie. Deren Vorrang reicht nur 
soweit wie die Kommunen im Land einen 
der bundesrechtlichen Kommunalverfas-
sungsbeschwerde gleichwertigen Rechts-
schutz erlangen können (…). Ein einge-
schränkter landesverfassungsgericht-
licher Rechtsschutz begründet dagegen 
die Reservezuständigkeit des Bundes-
verfassungsgerichts (…). An einem 
gleichwertigen Schutz der kommunalen 
Selbstverwaltung fehlt es auch dann, wenn 
die landesverfassungsrechtliche Garantie 
der kommunalen Selbstverwaltung in der 
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Sache erkennbar hinter den Anforderun-
gen des Art. 28 Abs. 2 GG zurückbleibt. 
Das ist jedenfalls der Fall, wenn die Lan-
desverfassung wesentliche Gewährleis-
tungen von Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG nicht 
enthält. Eine eingeschränkte Gewährleis-
tung der kommunalen Selbstverwaltung 
auf Ebene der Landesverfassung nimmt 
das Grundgesetz zwar hin; es verzichtet 
jedoch nicht auf die Durchsetzung seiner 
eigenen Anforderungen an die Garantie 
kommunaler Selbstverwaltung.
Schon der Wortlaut des Art. 93 Abs. 1 Nr. 
4b GG („wegen Verletzung des Rechts auf 
Selbstverwaltung nach Art. 28“) deutet 
darauf hin, dass im - dann vorrangigen - 
Verfahren vor dem Landesverfassungs-
gericht zumindest eine Art. 28 Abs. 2 GG 
vergleichbare Garantie Maßstab sein 
muss. Art. 28 Abs. 2 GG will bestimmte 
Mindeststandards an bürgerschaftlicher 
Selbstbestimmung in ganz Deutschland 
einheitlich garantieren und tatsächlich 
gewährleisten. Ohne seine unmittelbare 
Geltung in den Ländern wäre dies nicht zu 
erreichen (…). Insoweit handelt es sich 
bei Art. 28 Abs. 2 GG um ein unmittelbar 
anwendbares, von der einzelnen Kommu-
ne im Rahmen ihrer subjektiven Rechts-
stellungsgarantie individuell einklagbares 
Recht (…). Soll diese Garantie nicht 
leerlaufen, so müssen die Kommunen, 
wenn nicht wegen einer vergleichbaren 
landesverfassungsrechtlichen Gewähr-
leistung Zugang zu einem Landesver-
fassungsgericht besteht, eine Verletzung 
ihrer Rechte vor dem Bundesverfas-
sungsgericht rügen können. Dieses Ver-
ständnis wird auch durch die Entste-
hungsgeschichte der Vorschriften über 
die Kommunalverfassungsbeschwerde 
gestützt. Mit dem Wort „soweit“ in § 91 
Satz 2 BVerfGG sollte nach dem Willen 
des Gesetzgebers eine Einschränkung 
formuliert werden, die Kompetenzen zwi-
schen den Landesverfassungsgerichten 
und dem Bundesverfassungsgericht auf-
teilt. Damit sollte jedoch keine Verkürzung 
der Möglichkeit effektiven Rechts-
schutzes für die Gemeinden und Ge-
meindeverbände hinsichtlich des durch 
Art. 28 Abs. 2 GG verbürgten Mindest-
standards einhergehen (…). 
Soweit eine prinzipielle Gleichwertigkeit 
der Garantien kommunaler Selbstver-
waltung auf Bundes- und Landesebene 
gegeben ist, können Entscheidungen der 
Landesverfassungsgerichte vom Bun-
desverfassungsgericht nicht am Maßstab 
von Art. 28 Abs. 2 GG überprüft werden. 
Die Kommunalverfassungsbeschwerde 
nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4b GG eröffnet 
nicht den Weg zu deren mittelbarer Kon-
trolle (…). Gleichwertigkeit der Selbstver-
waltungsgarantien setzt voraus, dass der 
landesrechtliche Schutz vergleichbar 
umfassend und effektiv ist. Dieser Schutz 
(…) muss wirksam und funktionsadäquat 
sein (…). Jedenfalls in Fällen, in denen der 

landesverfassungsrechtlichen Garantie 
der kommunalen Selbstverwaltung in der 
autoritativen Auslegung des Landesver-
fassungsgerichts wesentliche Gewähr-
leistungsinhalte von Art. 28 Abs. 2 GG 
fehlen, steht die Eröffnung der Kommu-
nalverfassungsbeschwerde zum Landes-
verfassungsgericht derjenigen zum 
Bundesverfassungsgericht insoweit nicht 
entgegen. Wesentliche Gewährleistungs-
inhalte von Art. 28 Abs. 2 GG sind solche, 
die nicht hinweggedacht werden können, 
ohne dass die institutionelle Garantie der 
kommunalen Selbstverwaltung substan-
tiell verändert würde. Dazu gehören unter 
anderem die Gewährleistung eines eige-
nen Aufgabenbereichs der Gemeinden 
sowie die Eigenverantwortlichkeit der 
Aufgabenerfüllung (…). Zu den grundle-
genden Strukturelementen von diesem 
gehört zudem die Eigenständigkeit der 
Gemeinden auch und gerade gegenüber 
den Landkreisen (…). Ferner ist das durch 
Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG statuierte ver-
fassungsrechtliche Aufgabenverteilungs-
prinzip hinsichtlich aller Angelegenheiten 
der örtlichen Gemeinschaft zugunsten 
der Gemeinden hierher zu rechnen (…), 
das auch der zuständigkeitsverteilende 
Gesetzgeber zu beachten hat (…) sowie 
die für die Entziehung einer solchen An-
gelegenheit geltenden strengen Recht-
fertigungsanforderungen (…). Zwar steht 
es den Ländern somit frei zu bestimmen, 
inwiefern sie die kommunale Selbstver-
waltung durch eine landesrechtliche 
Garantie absichern, ob deren Verletzung 
mit einer Kommunalverfassungsbe-
schwerde zum Landesverfassungsge-
richt gerügt werden kann und welcher 
Prüfungsumfang dabei auferlegt wird. 
Bleibt das so bestimmte Schutzniveau je-
doch derart hinter den Gewährleistungen 
des Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG zurück, dass 
wesentliche Gewährleistungsinhalte des 
Art. 28 Abs. 2 GG nicht existieren oder 
eingeklagt werden können, greift die Sub-
sidiaritätsklausel des Art. 93 Abs. 1 Nr. 4b 
GG, § 91 Satz 2 BVerfGG nicht ein. Hier-
nach steht das Subsidiaritätserfordernis 
der Zulässigkeit der Kommunalverfas-
sungsbeschwerde nicht entgegen. Vorlie-
gend besteht zwar die Möglichkeit, das 
Landesverfassungsgericht (…) anzurufen 
(…), was die Beschwerdeführerinnen 
auch getan haben. Nach der insoweit bin-
denden Auslegung der Verfassung des 
[LSA], wie sie (…) vorgenommen [wurde] 
(…), unterscheidet die landesverfas-
sungsrechtliche Garantie der kommuna-
len Selbstverwaltung jedoch nicht zwi-
schen Gemeinden und Landkreisen. 
Beide werden (…) vielmehr unter dem 
Begriff „Kommunen“ zusammengefasst 
(…). Die Verfassung des [LSA] kennt da-
nach auch kein verfassungsrechtliches 
Aufgabenverteilungsprinzip hinsichtlich 
der Angelegenheiten der örtlichen Ge-
meinschaft, das der Gesetzgeber zu be-

achten hat und aus dem sich ein prin-
zipieller Vorrang der Gemeinde- vor der 
Kreisebene ableiten lässt, der auch bei 
kommunalrechtlichen Zuständigkeits- 
und Verfahrensregelungen Berücksichti-
gung verlangt (…). In Sachsen-Anhalt 
besteht somit kein gleichwertiger verfas-
sungs-rechtlicher Schutz der gemeind-
lichen Selbstverwaltung. In der Auslegung 
durch das Landesverfassungsgericht 
bleibt die in Art. 87 Verf. LSA gewährleis-
tete Garantie der kommunalen Selbstver-
waltung in einem wesentlichen Gesichts-
punkt hinter der Gewährleistung von Art. 
28 Abs. 2 GG zurück, so dass auf Landes-
ebene insoweit auch kein hinreichender 
Rechtsschutz gegen eine Verletzung der 
gemeindlichen Selbstverwaltungsgaran-
tie besteht.
Die Jahresfrist des § 93 Abs. 3 BVerfGG 
(…) beginnt allerdings nicht schon mit 
dem Inkrafttreten des angegriffenen 
Rechtssatzes, sondern erst mit dem Ab-
schluss eines fachgerichtlichen Verfah-
rens, wenn die Durchführung dieses Ver-
fahrens nach § 90 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG 
geboten ist (…). Entsprechendes gilt, 
wenn die Kommune, nachdem sie eine 
Kommunalverfassungsbeschwerde erho-
ben hat, auf einen solchen Rechtsbehelf 
oder auf ein Verfahren vor einem Landes-
verfassungsgericht verwiesen worden ist 
und nach Abschluss dieses Verfahrens 
erneut Kommunalverfassungsbeschwer-
de erhebt (…). Dieser Rechtsprechung 
liegt der allgemeine Gedanke zugrunde, 
dass die[se] Frist (…) immer dann erst mit 
Abschluss eines - binnen Jahresfrist ein-
geleiteten - fach- oder landesverfas-
sungsgerichtlichen Verfahrens beginnt, 
wenn dessen offensichtliche Erfolglosig-
keit bei der gebotenen ex-ante-Betrach-
tung nicht von vornherein feststand. 
Erhebt eine Gemeinde unmittelbar eine 
Kommunalverfassungsbeschwerde nach 
Art. 93 Abs. 1 Nr. 4b GG, ohne sich zuvor 
an das Landesverfassungsgericht ge-
wandt zu haben, muss das Bundesverfas-
sungsgericht diese als unzulässig zurück-
weisen, wenn die dortige Kommunalver-
fassungsbeschwerde gleichwertig im 
Sinne von Art. 93 Abs. 1 Nr. 4b GG, § 91 
Satz 2 BVerfGG erscheint. Stellt sich 
jedoch in dem Verfahren vor dem Lan-
desverfassungsgericht heraus, dass das 
Landesverfassungsrecht kein dem Art. 28 
Abs. 2 Satz 1 GG gleichwertiges Schutz-
niveau verbürgt, greift der Subsidiaritäts-
grundsatz nicht ein (…). In diesem Fall 
kann die Gemeinde nicht rechtsschutzlos 
gestellt werden. Es kann letztlich keinen 
Unterschied machen, ob eine Kommune 
das Bundesverfassungsgericht direkt an-
ruft und das nicht fern liegende Risiko in 
Kauf nimmt, dass die Kommunalverfas-
sungsbeschwerde wegen des Subsidiari-
tätserfordernisses unzulässig ist, oder ob 
sie zunächst eine nicht von vornherein 
aussichtslos erscheinende Kommunal-
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verfassungsbeschwerde vor dem Lan-
desverfassungsgericht erhebt, sich diese 
jedoch mit Blick auf das Schutzgut des 
Art. 28 Abs. 2 GG als unzureichend er-
weist (…). Die Frist (…) kann im zweiten 
Fall nicht anders als im ersten erst mit 
Abschluss des landesverfassungsge-
richtlichen Verfahrens beginnen. Die 
Kommunalverfassungsbeschwerde wur-
de fristgerecht erhoben. 
Die [vorgenommene Auslegung] im Urteil 
des Landesverfassungsgerichts (…), die 
(…) zur Erfolglosigkeit der kommunalen 
Verfassungsbeschwerde nach Landes-
recht geführt hat, war in der bisherigen 
Rechtsprechung nicht angelegt. Die Be-
schwerdeführerinnen mussten daher 
nicht davon ausgehen, dass [dieses](…) 
keinen dem Grundgesetz gleichwertigen 
Schutz der kommunalen Selbstverwal-
tung gewährleisten würde. Auch aus dem 
Wortlaut der Regelungen der Landes-
verfassung musste nicht zwingend der 
Schluss gezogen werden, dass das Lan-
desverfassungsgericht wie geschehen 
entscheiden würde. Das lag schon des-
halb nicht nahe, weil diese Auslegung 
nicht nur von der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts zu Art. 28 
Abs. 2 GG, sondern auch von derjenigen 
aller anderen Landesverfassungsgerich-
te, -gerichtshöfe und Staatsgerichtshöfe 
zu den entsprechenden landesverfas-
sungsrechtlichen Gewährleistungen (…) 
abgewichen und damit erstmals hinter 
dem Schutzniveau von Art. 28 Abs. 2 Satz 
1 GG zurückgeblieben ist. Bis dahin war 
die Rechtslage bundesweit ausnahmslos 
dadurch gekennzeichnet, dass die Lan-
desverfassungsgerichte die kommunalen 
Selbstverwaltungsgarantien im Gleichlauf 
mit Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG ausgelegt 
haben oder darüber hinaus gegangen 
sind (…). Die Verfassungsrechtslage in 
den Ländern wurde insoweit allgemein 
dahingehend bewertet, dass keine der 16 
Landesverfassungen hinter den Vorga-
ben [dieses](…) zurückbleibe (…). Dass 
das Landesverfassungsgericht eine 
grundgesetzkonforme Auslegung der 
Landesverfassung nicht einmal in Be-
tracht ziehen würde, war daher für die 
Beschwerdeführerinnen nicht vorauszu-
sehen. (…) [Die] Kommunalverfassungs-
beschwerde ist damit innerhalb der 
Jahresfrist (…) erhoben.
Die Verfassungsbeschwerde ist bei ver-
fassungskonformer Auslegung (…) unbe-
gründet. Die Übertragung der Verpflich-
tung zur Erfüllung des Anspruchs auf 
Kinderbetreuung auf die Landkreise und 
die Entziehung der damit verbundenen 
Aufgaben verletzen die Beschwerde-
führerinnen nicht in ihren Rechten aus Art. 
28 Abs. 2 Satz 1 GG. [Dieser] (…) ga-
rantiert den Gemeinden einen grundsätz-
lich alle Angelegenheiten der örtlichen 
Gemeinschaft umfassenden Aufgaben-
bereich sowie die Befugnis zur eigenver-

antwortlichen Führung der Geschäfte. 
Angelegenheiten der örtlichen Gemein-
schaft [in diesem](…) Sinne (…) sind 
solche Aufgaben, die das Zusam-
menleben und -wohnen der Menschen 
vor Ort betreffen oder einen spezifischen 
Bezug darauf haben (…). Eine inhaltlich 
umrissene Aufgabengarantie enthält 
[dieser] Art. (…) allerdings nicht (…). Die 
örtlichen Bezüge einer Aufgabe und 
deren Gewicht für die Garantie der kom-
munalen Selbstverwaltung lassen sich 
nicht an scharf konturierten Merkmalen 
messen. Vielmehr muss bei ihrer Bestim-
mung der geschichtlichen Entwicklung 
und den historischen Erscheinungs-
formen der Selbstverwaltung Rechnung 
getragen werden (…). Es kommt darauf 
an, ob eine Aufgabe für das Bild der 
typischen Gemeinde charakteristisch ist 
(…). Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG enthält 
jedoch keine Garantie des Status quo im 
Sinne eines einmal erreichten Aufgaben-
bestands (…)[, da] sich die örtlichen 
Bezüge einer Angelegenheit mit ihren 
sozialen, wirtschaftlichen oder techni-
schen Rahmenbedingungen wandeln 
(…). Eine Aufgabe [muss] nicht hinsicht-
lich aller ihrer Teilaspekte eine örtliche 
Angelegenheit darstellen [um in diesen 
Schutzbereich zu fallen]. Weist eine 
Aufgabe örtliche und überörtliche Aspek-
te auf, muss der Gesetzgeber diese bei 
der Ausgestaltung der Selbstverwal-
tungsgarantie angemessen berücksich-
tigen (…). Art 28 Abs. 2 Satz 1 GG ga-
rantiert den Gemeinden ferner die Befug-
nis zu eigenverantwortlicher Führung der 
Geschäfte. Eine umfassende staatliche 
Steuerung der kommunalen Organisation 
wäre mit dieser verfassungsrechtlich ga-
rantierten Eigenverantwortlichkeit unver-
einbar (vgl. BVerfGE 91, 228 <239>; 137, 
108 <158 Rn. 117>; 138, 1 <17 Rn. 
49>). Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG garantiert 
den Gemeinden insbesondere die Orga-
nisationshoheit als das Recht, über die 
innere Verwaltungsorganisation ein-
schließlich der bei der Aufgabenwahrneh-
mung notwendigen Abläufe und Zustän-
digkeiten eigenverantwortlich zu ent-
scheiden. Dies schließt die Befugnis ein, 
selbst darüber zu befinden, ob eine be-
stimmte Aufgabe eigenständig oder ge-
meinsam mit anderen Verwaltungsträgern 
wahrgenommen wird (sog. Kooperations-
hoheit; BVerfGE 138, 1 <17 f. Rn. 49>; 
vgl. BVerfGE 119, 331 <362>). Art. 28 
Abs. 2 Satz 1 GG garantiert die kommu-
nale Selbstverwaltung nur im Rahmen der 
Gesetze. Bei der somit gebotenen ge-
setzlichen Ausgestaltung steht dem Ge-
setzgeber jedoch keine ungebundene 
Gestaltungsfreiheit zu (vgl. BVerfGE 110, 
370 <400>; 138, 1 <18 Rn. 50>). Die 
Bedeutung der Gemeinden für den demo-
kratischen Staatsaufbau bedingt vielmehr 
einen grundsätzlichen Vorrang der kom-
munalen Aufgabenzuständigkeit im 

Bereich der Angelegenheiten der örtli-
chen Gemeinschaft. (…) 
Das Bild der Selbstverwaltung, wie sie der 
Gewährleistung des Art. 28 Abs. 2 GG 
zugrunde liegt, wird daher maßgeblich 
durch das Prinzip der Partizipation ge-
prägt. Kommunale Selbstverwaltung be-
deutet ihrer Intention nach Aktivierung der 
Beteiligten für ihre eigenen Angelegen-
heiten, die die örtliche Gemeinschaft zur 
eigenverantwortlichen Erfüllung öffent-
licher Aufgaben zusammenschließt mit 
dem Ziel, das Wohl der Einwohner zu 
fördern und die geschichtliche und ört-
liche Eigenart zu wahren (…). Art. 28 Abs. 
2 Satz 1 GG fordert für die örtliche Ebene 
insofern eine mit wirklicher Verantwort-
lichkeit ausgestattete Einrichtung der 
Selbstverwaltung, die den Bürgern eine 
effektive Mitwirkung an den Angelegen-
heiten der örtlichen Gemeinschaft er-
möglicht (…). Hierfür gewährleistet die 
Garantie der kommunalen Selbstverwal-
tung den Gemeinden einen eigenen Auf-
gabenbereich sowie die Eigenverantwort-
lichkeit der Aufgabenerfüllung und sichert 
so die notwendigen Bedingungen einer 
wirksamen Selbstverwaltung (…). Dem 
Wesen der institutionellen Garantie 
entsprechend bezieht sich der Schutz des 
Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG nicht auf die 
individuelle Gemeinde, sondern ist ab-
strakt-generell zu verstehen. Vor diesem 
Hintergrund kommt es bei der Bestim-
mung der Angelegenheiten der örtlichen 
Gemeinschaft nicht darauf an, ob die Ver-
waltungskraft einer Gemeinde für die 
Bewältigung der Aufgabe tatsächlich 
ausreicht (…) [sondern,] ob eine Aufgabe 
in gemeindlicher Trägerschaft bei typi-
sierender Betrachtung eine sachange-
messene, für die spezifischen Interessen 
der Einwohner und die Wahrnehmung 
anderer Gemeindeaufgaben förderliche 
Erledigung finden kann. Auch die Finanz-
kraft einzelner Gemeinden hat auf die 
Bestimmung der Angelegenheiten der 
örtlichen Gemeinschaft grundsätzlich 
keinen Einfluss; vielmehr muss der Staat 
gemäß Art. 28 Abs. 2 Satz 3 GG den 
Gemeinden gegebenenfalls die Mittel zur 
Verfügung stellen, die sie zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben benötigen (…).
Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG statuiert ein 
verfassungsrechtliches Aufgabenver-
teilungsprinzip hinsichtlich aller Angele-
genheiten der örtlichen Gemeinschaft 
zugunsten der Gemeinden (…). Der Ent-
zug einer solchen Angelegenheit unter-
liegt strengen Rechtfertigungsanforde-
rungen und findet in einem unantastbaren 
Kernbereich kommunaler Selbstverwal-
tung seine Grenze (…). Eingriffe in den 
von Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG geschützten 
Aufgabenbestand unterliegen den An-
forderungen des Verhältnismäßigkeits-
grundsatzes(…). Steht der Entzug einer 
Aufgabe der örtlichen Gemeinschaft im 
Raum, wandelt sich die für institutionelle 
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Garantien typische Ausgestaltungsbefug-
nis des Gesetzgebers praktisch zum Ge-
setzesvorbehalt (…). Gesetzliche Rege-
lungen, die den Gemeinden Aufgaben 
entziehen, sind auf ihre Vereinbarkeit mit 
dem grundsätzlichen Zuständigkeitsvor-
rang zugunsten der Kommunen zu prü-
fen, wenn sie Bezüge zu den Angelegen-
heiten der örtlichen Gemeinschaft auf-
weisen. Die Einschätzungsprärogative 
des Gesetzgebers ist dabei umso enger 
und die verfassungsgerichtliche Kontrolle 
umso intensiver, je mehr die Selbstver-
waltungsgarantie der Gemeinden als Fol-
ge der gesetzlichen Regelung an Sub-
stanz verliert (…). Hat die Aufgabe einen 
relevanten örtlichen Charakter, so muss 
der Gesetzgeber berücksichtigen, dass 
sie insoweit an sich der gemeindlichen 
Ebene zuzuordnen ist. Will er die Aufgabe 
den Gemeinden gleichwohl entziehen, so 
kann er dies nur, wenn die den Aufgaben-
entzug tragenden Gründe gegenüber 
dem verfassungsrechtlichen Aufgaben-
verteilungsprinzip des Art. 28 Abs. 2 Satz 
1 GG überwiegen; sein Entscheidungs-
spielraum ist insoweit normativ gebunden 
(…). Der Gesetzgeber hat die wider-
streitenden Belange der Verwaltungseffi-
zienz und Bürgernähe in einen vertret-
baren Ausgleich zu bringen. Dabei muss 
er nicht jeder einzelnen Gemeinde, auch 
nicht jeder insgesamt gesehen unbedeu-
tenden Gruppe von Gemeinden, Rech-
nung tragen (…). Auch wenn die Ver-
waltungskraft der einzelnen Gemeinde 
grundsätzlich ohne Bedeutung für die 
Bestimmung der örtlichen Angelegen-
heiten ist, können die Aufgaben nicht für 
alle Gemeinden unabhängig von ihrer 
Einwohnerzahl, Ausdehnung und Struktur 
gleich sein (…). Die Gemeinden sind Teil 
der staatlichen Verwaltung und dem Ge-
meinwohl verpflichtet. Unbedingten Vor-
rang vor den Interessen des Gesamt-
staats kann ihr Interesse an einer 
möglichst weit gehenden Zuständigkeits-
zuweisung nicht beanspruchen (…). Trotz 
örtlicher Bezüge ist es deshalb nicht 
ausgeschlossen, dass eine Aufgabe, die 
einzelne größere Gemeinden in einem 
Landkreis auf örtlicher Ebene zu erfüllen 
vermögen, für andere Teile des Landkrei-
ses nur überörtlich erfüllbar ist (…). Art. 28 
Abs. 2 Satz 1 GG konstituiert ein Regel-
Ausnahme-Verhältnis, wonach der Ge-
setzgeber den Gemeinden örtliche Auf-
gaben nur aus Gründen des Gemein-
wohls entziehen darf, vor allem wenn die 
ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung an-
ders nicht sicherzustellen wäre. Das bloße 
Ziel der Verwaltungsvereinfachung oder 
der Zuständigkeitskonzentration - etwa im 
Interesse der Übersichtlichkeit der öffent-
lichen Verwaltung - scheidet als Recht-
fertigung eines Aufgabenentzugs aus; 
denn dies zielte ausschließlich auf die 
Beseitigung eines Umstandes, der ge-
rade durch die vom Grundgesetz gewollte 

dezentrale Aufgabenansiedlung bedingt 
ist (…). Gründe der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit der öffentlichen Verwaltung 
rechtfertigen eine Hochzonung erst, wenn 
ein Belassen der Aufgabe bei den Ge-
meinden zu einem unverhältnismäßigen 
Kostenanstieg führen würde. Auch wenn 
eine zentralistisch organisierte Verwal-
tung rationeller und billiger arbeiten könn-
te, setzt die Verfassung diesen ökonomi-
schen Erwägungen den politisch-demo-
kratischen Gesichtspunkt der Teilnahme 
der örtlichen Bürgerschaft an der Erledi-
gung ihrer öffentlichen Aufgaben entge-
gen und gibt ihm den Vorzug. Der Staat ist 
daher zunächst darauf beschränkt, 
sicherzustellen, dass die Gemeinden ihre 
Angelegenheiten nach den Grundsätzen 
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
erfüllen; dass andere Aufgabenträger in 
größeren Erledigungsräumen dieselbe 
Aufgabe insgesamt wirtschaftlicher er-
ledigen könnten, gestattet - jedenfalls 
grundsätzlich - keinen Aufgabenentzug 
(…). [Vorliegend ist der mit der ge-
setzlichen Neuregelung einhergehende 
Substanzverlust für das kommunale 
Aufgabenfeld jedoch gering.]
Dieses Aufgabenverteilungsprinzip gilt 
zugunsten kreisangehöriger Gemeinden 
auch gegenüber den Kreisen. Art. 28 Abs. 
2 Satz 2 GG sichert den Gemeindever-
bänden - und damit den Kreisen - anders 
als Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG den Gemein-
den gerade keinen bestimmten Aufga-
benbereich (vgl. BVerfGE 21, 117 <128 
f.>; 23, 353 <365>; 79, 127 <150>). 
Aus diesem verfassungsrechtlichen Auf-
gabenverteilungsprinzip folgt ein prin-
zipieller Vorrang der Gemeindeebene vor 
der Kreisebene (BVerfGE 138, 1 <15 Rn. 
41>; vgl. BVerfGE 79, 127 <150 ff.>; 107, 
1 <12>; 110, 370 <399 ff.>; 137, 108 
<156 f. Rn. 114>). Genügen Leistungs-
fähigkeit und Verwaltungskraft einer Ge-
meinde nicht, um kommunale Aufgaben 
wahrzunehmen, gewährleistet Art. 28 
Abs. 2 Satz 1 GG den Kommunen das 
Recht, diese in kommunaler Zusammen-
arbeit zu erfüllen, bevor der Staat sie an 
sich zieht (BVerfGE 138, 1 <28 Rn. 74>; 
vgl. BVerfGE 26, 228 <239>). Daher 
besteht grundsätzlich ein Vorrang der 
interkommunalen Zusammenarbeit vor 
der Hochzonung gemeindlicher Aufga-
ben auf die Landkreisebene. Erst wenn 
durch gemeindliche Kooperation die 
Erfüllung kommunaler Aufgaben nicht 
sichergestellt werden kann, darf der Staat 
den Gemeinden die davon betroffenen 
Zuständigkeiten entziehen.
Benehmenserfordernisse genügen grund-
sätzlich nicht, um den Entzug kommunaler 
Kompetenzen zu rechtfertigen, weil diese 
den Gemeinden kein wirksames Mitent-
scheidungsrecht gewähren. Sie stehen für 
eine verfahrensrechtliche Beteiligung, der 
nach dem Willen des Gesetzgebers keine 
materielle Rechtsposition des beteiligten 

Trägers öffentlicher Belange korrespon-
diert. Benehmenserfordernisse sind im 
Regelfall ausschließlich dem objektiv-
rechtlichen Ziel einer breiteren Beurtei-
lungsgrundlage und damit einer besseren 
Entscheidungsfindung verpflichtet (…). 
Die Herstellung des Benehmens erfordert 
zwar eine Anhörung des Trägers öffent-
licher Belange durch die entscheidende 
Behörde und verpflichtet diese, die Stel-
lungnahme zu erwägen und Möglichkeiten 
einer Berücksichtigung auszuloten. Der 
beteiligte Träger öffentlicher Belange soll 
seinen Standpunkt darlegen, Einwände im 
Hinblick auf die von ihm vertretenen Inte-
ressen erheben und auf das Ergebnis der 
Entscheidung auch Einfluss nehmen kön-
nen (BVerfGE 138, 1 <32 Rn. 87>). Eine 
Benehmensherstellung erfordert aller-
dings keine Einigung der beteiligten Ver-
waltungsträger, sondern gestattet es der 
entscheidenden, das Benehmen herstel-
lenden Behörde, sich über das Vorbringen 
des beteiligten Trägers öffentlicher Belan-
ge hinwegzusetzen. Anders als bei Einver-
nehmens- oder Zustimmungserfordernis-
sen gewährt das Benehmenserfordernis 
somit kein echtes Mitentscheidungsrecht 
(BVerfGE 138, 1 <32 Rn. 87>). Der Ge-
staltungsspielraum des Gesetzgebers fin-
det seine Grenze darüber hinaus im Kern-
bereich der Selbstverwaltungsgarantie. 
Mit Blick auf die Aufgabengarantie zählt 
zum Kernbereich allerdings kein gegen-
ständlich bestimmter oder nach festste-
henden Merkmalen bestimmbarer Aufga-
benkatalog, wohl aber die Allzuständigkeit 
als die Befugnis, sich aller Angelegenhei-
ten der örtlichen Gemeinschaft anzuneh-
men, die nicht anderen Verwaltungsträ-
gern zugeordnet sind (…). Im Hinblick auf 
die Eigenverantwortlichkeit der Aufgaben-
wahrnehmung zählen vor allem die ge-
meindlichen Hoheitsrechte (Gebiets-, 
Planungs-, Personal-, Organisations- und 
Finanzhoheit), die der Staat den Gemein-
den im Interesse einer funktionsgerech-
ten Aufgabenwahrnehmung garantieren 
muss, zu dem durch Art. 28 Abs. 2 Satz 1 
GG verbürgten Kernbereich. Das gilt je-
doch nur in ihrem Grundbestand. Insofern 
verbietet Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG auch 
Regelungen, die eine eigenständige or-
ganisatorische Gestaltungsfähigkeit der 
Kommunen ersticken würden (…). 
[Vorliegend geht es jedoch um die über-
örtliche Planung der Kinderbetreuung, die 
keine Angelegenheit der örtlichen Ge-
meinschaft ist, sondern die „Mikropla-
nung“ der Kommunen im Bereich der 
Kinderbetreuung lediglich beeinflusst. 
Insofern stellt sich das Benehmenserfor-
dernis als ein Instrument für eine weiter-
gehende Beteiligung der Gemeinden an 
der Aufgabe der Sicherung der Kinderbe-
treuung dar.] Die angegriffene Regelung 
genügt auch den Anforderungen des Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatzes. Sie ist ge-
eignet, erforderlich und zumutbar. (…)
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Den Gemeinden [steht] ein Recht zur 
Kooperation mit Nachbargemeinden zu 
(sog. Kooperationshoheit), um einen 
möglicherweise bestehenden gemeinde-
übergreifenden Betreuungsbedarf festzu-
stellen und freiwillig abzudecken. Inner-
halb ihres Gemeindegebiets können die 
Kommunen die örtlich ansässigen freien 
Träger auch unterstützen. Dies gilt (…) für 
die Vergabe von Zuwendungen, die Be-
reitstellung von Räumen, Hilfe bei der Be-
schaffung von Grundstücken, bei der 
Fortbildung von Mitarbeitern der freien 
Träger oder auch nur für fachliche Bera-
tung (…). Im Gegensatz zur früheren Ge-
setzeslage sind die Gemeinden hierzu 
allerdings nicht mehr objektiv-rechtlich 
verpflichtet, sondern nehmen die Unter-
stützung der freien Träger bei Bedarf als 
freiwillige Aufgabe wahr. (…)
Die angegriffene Regelung ist auch nicht 
deshalb unverhältnismäßig, weil der 

Gesetzgeber bei eventuellen Rechtsver-
stößen der kreisangehörigen Gemeinden 
zur Wahrnehmung ihrer subsidiären Ge-
samtverantwortung auf das Instrument 
der Rechtsaufsicht hätte zurückgreifen 
können. Die Nichterfüllung von Aufgaben 
kann ebenso wenig wie die Überforde-
rung einer Gemeinde bei der Aufgaben-
wahrnehmung einen Aufgabenentzug be-
gründen, solange im Wege der Aufsicht 
ausreichend Möglichkeiten zur Verfügung 
stehen, um die Beachtung der gesetz-
lichen Anforderungen sicherzustellen 
(…). Daher kann die Gefahr einer rechts-
widrigen Aufgabenerfüllung durch die Ge-
meinden eine Verlagerung kommunaler 
Aufgaben auf die Kreisebene grundsätz-
lich nicht rechtfertigen. Vielmehr kann das 
Land mit der Rechtsaufsicht die Recht-
mäßigkeit des gemeindlichen Handelns 
überprüfen und die Kommunen zu einem 
gesetzesmäßigen Vollzug ihrer Aufgaben 

anhalten. Das führt vorliegend jedoch 
nicht zur Unangemessenheit der ange-
griffenen Vorschriften. Denn die in der Ge-
setzesbegründung angeführte Miss-
brauchsgefahr im Hinblick auf die Be-
nachteiligung der freien Träger ist nur 
einer von mehreren legitimen Zwecken, 
die der gesetzlichen Neuregelung zu 
Grunde liegen. Wesentlich ist, dass für die 
staatlichen Jugendämter die bundes-
rechtliche Verpflichtung zur Gewährleis-
tung einer kontinuierlichen Qualitätsent-
wicklung (…), die sich nach der nicht zu 
widerlegenden Einschätzung des Gesetz-
gebers in der zentralen Wahrnehmung der 
Jugendämter besser verwirklichen lässt. 
Die Übertragung der Leistungsverpflich-
tung auf Landkreise und kreisfreie Städte 
und die damit verbundene Hochzonung 
von Aufgaben erscheint auch verhältnis-
mäßig im engeren Sinne. (…).

Aus dem Landesverband

Zur ersten Sitzung des Jahres trafen sich 
die Mitglieder des Bau-, Planungs- und 
Umweltausschusses des SHGT am 
28.02.2018 in Kiel. Zu Beginn der Sitzung 
mit einer umfangreichen Tagesordnung 
stellte Kay Haalck, Stadtwerke Elmshorn, 
wesentliche Ergebnisse seiner Master-
arbeit im Studienfach Green Energy zum 
Thema E-Carsharing vor. Dabei wurde 
deutlich, dass sich gerade in kleineren 
Gemeinden ein stationäres E-Carsharing 
anbietet und nicht etwa ein „Car-To-Go“-
Prinzip, nach dem die Fahrzeuge von 
Nutzer zu Nutzer weitergegeben werden 
(„FreeFloating“). Untersuchungen haben 
gezeigt, dass mit einem stationären E-
Carsharing bis zu 13 Fahrzeuge ersetzt 
werden können – im ländlichen Raum 
klassischerweise der Zweitwagen. Für 
den einzelnen Nutzer sei es bis zu einer 
jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilo-
metern kostengünstiger, auf ein Carsha-
ring-Modell zurückzugreifen. Die Master-
arbeit mit dem Titel „Entwurf eines E-
Carsharing-Konzepts ausgerichtet an die 
Anforderungen regionaler Stadt- und 
Gemeindewerke“ gibt praxisrelevante In-
formationen zum Nutzerverhalten, zu wirt-
schaftlichen Erwägungen, zur Fahrzeug-
auswahl und zur Gestaltung der Bu-
chungs- und Abrechnungsplattform. Sie 

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 
des SHGT tagte am 28.02.2018 in Kiel

kann unter der E-Mailadresse info@
vshew.de angefordert werden. 
Anschließend informierte die Geschäfts-
stelle über die rechtlichen Hintergründe 
zum Thema barrierefreie Bushaltestellen. 
Eine wichtige Information für die Aus-
schussmitglieder war, dass die Zielvor-
gabe in § 8 Abs. 3 PBefG, „…für die Nut-
zung des öffentlichen Personennahver-
kehrs bis zum 1. Januar 2022 eine 
vollständige Barrierefreiheit zu erreichen“, 
die Kreise und kreisfreien Städte als 
Aufgabenträger des ÖPNV verpflichtet, in 
ihren Nahverkehrsplänen Maßnahmen zu 
benennen. Eine direkte Verpflichtung zum 
Ergreifen von Umbaumaßnahmen be-
steht für die Gemeinden also nicht. Davon 
unabhängig zu betrachten sind die Zu-
ständigkeiten für konkrete Umbaumaß-
nahmen im Rahmen der Straßenbaulast. 
Um den Gemeinden den zum Teil sehr 
kostenintensiven Umbau von Haltestellen 
zu ermöglichen, haben sich die Aus-
schussmitglieder dafür ausgesprochen, 
sich beim Land für eine 75%ige Förde-
rung einzusetzen, wie sie bereits in eini-
gen Nahverkehrsplänen der Kreise vorge-
sehen ist. 
Darüber hinaus informierte die Geschäfts-
stelle des SHGT über die Einführung der 
Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) 

in Schleswig-Holstein zum 1. Juli 2018, 
über erste Änderungsabsichten des Um-
weltministeriums im Rahmen der bevor-
stehenden Novellierung des Landeswas-
sergesetzes, über den Sachstand im 
Projekt gegen Katzenelend sowie über die 
vergangene Sitzung der Arbeitsgruppe 
des Landes zum Rückbau der Kernkraft-
werke.
Als weitere Gäste informierten Norbert 
Hölcker, Ministerium für Energiewende, 
Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digi-
talisierung und Alexandra Oboda, IB.SH 
Energieagentur, über die Möglichkeit 
einer Treibhausgas-Bilanzierung in Kom-
munen. 
Schließlich verabschiedete Ausschussvor-
sitzender Stefan Landt drei Ausschuss-
mitglieder, die aufgrund ihres Ausschei-
dens aus ihren Ämtern das letzte Mal an 
einer Ausschusssitzung teilgenommen 
haben. Zunächst verabschiedete Landt 
Amtsvorsteher Helmut Sievers sowie 
Amtsvorsteher Horst-Helmut Ahrens und 
bedankte sich für deren rund fünfjährige 
engagierte Mitarbeit im Ausschuss. Einen 
besonderen Dank sprach er Bürgermeis-
ter Roland Krügel aus, der sich seit den 
1990er Jahren in verschiedenen Aus-
schüssen und Gremien des SHGT enga-
giert hat; seit 2015 auch als stv. Mitglied im 
Ausschuss für Städtebau und Umwelt des 
DStGB.
Die nächste Sitzung des Bau-, Planungs- 
und Umweltausschuss des SHGT findet 
am 5. September traditionell auf der Nord-
bau statt. 

Daniel Kiewitz
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Die CeBIT 2018 präsentiert sich in einem 
völlig neuen Format. So soll der Dreiklang 
aus Messe, Konferenz und Networking-
Event den 360-Grad-Blick auf die Digitali-
sierung von Unternehmen, Verwaltung 
und Gesellschaft ermöglichen. Die CeBIT 
wird daher in diesem Jahr erstmals im Juni 
stattfinden. Der Schleswig-Holsteinische 

Veranstaltungsankündigung:

Kommunaltag Schleswig-Holstein auf 
der CeBIT am 14. Juni 2018 

Gemeindetag, der Städteverband Schles-
wig-Holstein und der Schleswig-Holsteini-
sche Landkreistag wollen ihre erfolgreiche 
Kooperation mit der Deutschen Messe 
auch unter dem neuen Format fortsetzen, 
so dass sich alle Verwaltungschefs, Fach-
bereichs- und Amtsleiter sowie IT-Ent-
scheider jeder Verwaltung in Schleswig-

Holstein über die neuesten Trends auf dem 
IT-Markt informieren können. 
So werden zur neuen CeBIT 2018 wieder 
alle hauptamtlichen Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister, Landräte, Amtsvorste-
her, Amtsdirektoren, Leitende Verwal-
tungsbeamte und IT-Verantwortliche zu 
einem kostenfreien Messebesuch am 14. 
Juni 2018 eingeladen. Das Programm für 
den Besuch der CeBIT 2018 wird derzeit in 
den Geschäftsstellen erarbeitet. 
Wir bitten darum, den Termin schon ein-
mal vorzumerken. Die Einladung mit dem 
Programmablauf und einem Anmeldefor-
mular werden in den nächsten Wochen 
bekannt gegeben.

Infothek

Windbranchentag Schleswig-Holstein 
am 18. April 2018 in Husum
Wenige Wochen vor der Kommunalwahl 
findet am 18. April 2018 in Husum der 3. 
Windbranchentag Schleswig-Holstein 
statt. In diesem Jahr steht die Veran-
staltung unter dem Motto Stadt-Land-
Wind. Auf der größten Veranstaltung der 
Erneuerbaren Energien in Schleswig-
Holstein in diesem Jahr treffen sich Lan-
despolitiker und Bürgermeister mit über 
500 Vertretern der Windenergiebranche. 
Gemeinden, Städte und Windenergie-
unternehmen zeigen in Vorträgen und im 
Ausstellerbereich, wie sie gemeinsam 
das Energiesystem in Schleswig-Holstein 
Schritt für Schritt wirtschaftlich und nach-
haltig erneuern. Die vielen Projekte in 
Schleswig-Holstein zeigen, dass eine er-
folgreiche Kopplung der Sektoren  Strom, 
Wärme und Verkehr nicht nur eine Vision, 
sondern gelebte Praxis in Städten und 
Gemeinden ist. Die Teilnehmer haben auf 
dem Windbranchentag die Möglichkeit, 

mit Bürgermeistern und Unternehmen 
über ihre Klimaschutzkonzepte und 
konkreten Projekte ins Gespräch zu 
kommen.
Am Morgen der Veranstaltung wird 
Energiewendeminister Dr. Robert Habeck 
die Teilnehmer begrüßen und die zu-
ständigen Staatssekretäre der Landes-
regierung werden mit Branchenvertretern 
auf dem Podium diskutieren, wann die 
neuen Regionalpläne in Schleswig-Hol-
stein in Kraft treten werden und damit der 
Ausbau der Windenergie wieder in ge-
ordnete Bahnen gelenkt wird. Außerdem 
wird es um die Frage gehen, welche Ziele 
die Landesregierung mit der Einführung 
eines neuen Berechnungsverfahrens zur 
Messung von Schallimmissionen von 
Windenergieanlagen verfolgt. Im Fokus 
stehen dabei die gravierenden Auswir-
kungen, die das neue Prognosemodell 
auf die Bauleitplanung von Gemeinden 
und auf die Genehmigung neuer Wind-
energieanlagen besitzt. 

3. Windbranchentag 
Schleswig-Holstein
Datum: Mittwoch, 18. April 2017, 
09:30 Uhr  - 17:00 Uhr
Ort: Husum, NordseeCongressCentrum
Teilnahmegebühr: 
145,00 Euro /  95,00 Euro (für BWE-Mit-
glieder)
39,00 Euro für Kommunalvertreter und 
Behördenmitarbeiter
Informationen zum Programm und zur 
Anmeldung finden Sie unter:
bwe-seminare.de/veranstaltungen-
windbranchentag-schleswig-holstein

Termine:
20.04.2018: Amtsvorstehertagung des 
SHGT
25.04.2018: Schul-, Sozial- und Kultur-
ausschuss des SHGT
26.04.2018: Rechts-, Verfassungs- und 
Finanzausschuss des SHGT
15.05.2018: Landesvorstand des SHGT

Innovative Gemeinde

Smart Lightning, Smart Village - 
Löwenstedt hat so manchem etwas 
voraus….
Licht kostet Geld - die Beleuchtung von 
ganzen Gemeinden eine Menge Geld. 

Licht nach Bedarf: 
Eine Licht-App macht's möglich!
In der Gemeinde Löwenstedt knipsen die Einwohner per Handy 
ihre Straßenlaternen selbst an

Das ist in Löwenstedt nicht anders als in 
anderen Gemeinden in Schleswig Hol-
stein. 
Die Umrüstung auf moderne Lampen 
spart Geld, aber auch diese Lampen wer-

den irgendwann abends abgeschaltet, 
weil auch die modernsten Lichtquellen 
Geld kosten.

Das Problem: Nachts ist es dunkel
So war es dann auch für die 657 Ein-
wohner der Gemeinde wie in vielen Ge-
meinden, wenn man sich zu Fuß spät 
nachts auf den Heimweg machte: Es war 
stockdunkel. Und wer schon mal im 
Schein einer Taschenlampe seinen Heim-
weg angetreten ist, der weiß, dass die 
aktive und passive Sicherheit doch zu 
wünschen übrig lässt.
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Die Lösung: Licht auf Bestellung
„Ich bin dann aber mal nachts im Dunkeln 
nach Hause gelaufen“, erzählt Simon 
Hansen, „und da kam mir der Gedanke: 
Was im Wohnzimmer bei meiner Decken-
lampe geht, wieso nicht gleich im ganzen 
Dorf?“

Ein „Klick“ auf die App - und das 
Licht geht an 

In Löwenstedt ist seit Ende 2017 nun 
alles anders: 
Wenn die Löwenstedter ihren Heimweg in 
die dunkle Nacht antreten, dann zückt 
Jung und Alt das Smartphone und „be-
stellen“ sich ihr Licht. Eine von dem Lö-
wenstedter Simon Hansen entwickelte 
App „Knoop“ (plattdeutsch: Knopf) 
macht´s möglich. Ein „Klick“, und die 104 
Straßenlaternen im Ort gehen für 12 
Minuten an. 12 Minuten deshalb, weil man 
solange braucht, um durch den Ort zu 
kommen. Und hat man sich bei dem 
nächtlichen Spaziergang verquatscht, 
dann drückt man bei Bedarf nochmal. 
Und wenn einmal ein Neubaugebiet dazu-
kommt, dann werden es vielleicht in Zu-
kunft 14 Minuten.

Die Umsetzung: Machen lassen
Dass die Idee von Simon Hansen so 
schnell in die Realität umgesetzt werden 

Am Einspeisepunkt wird die Steuerung eingebaut

konnte, war auch der Situation geschul-
det, dass man sich auf dem Dorf kannte 
und das Vertrauen in eine gute Idee hatte. 
Hier kamen Know-How und bekannte 
Technik zusammen. Simon Hansen, stu-
dierter Informatiker und Geschäftsführer 
einer Softwarefirma und eine Technik, wie 
man sie von zu Hause kennt: Hauslicht-
steuerung per App aus dem Urlaub oder 
im Haus mittels „Alexa“. 

Die Umsetzung: Vertrauen, Tüfteln, 
Handwerk und kurze Wege
Aber nicht jeder Bürgermeister lässt einen 
an seinen gemeindlichen Schaltkasten, 
anders Bürgermeister Holger Jensen. 
Und das Ergebnis kann sich sehen las-
sen. Nach dem erfolgreichen Werben für 
das Projekt vor der Gemeindevertretung 
und einer erfolgreichen Pilotphase hat 
Löwenstedt nun „sein Licht nach Bedarf“ - 
außerhalb der Kernzeiten.

Im Überblick: 
• Idee Juni 2016 und Erstgespräch mit 

Holger Jensen (BGM Löwenstedt)
• Konzeption gemeinsam mit Gemein-

devertretung Löwenstedt
• Umsetzung eines Prototypen
• erste Testinstallation Januar 2017
• Pilotphase in Löwenstedt September 

2017
• Öffentliche Bekanntgabe von „Knoop“ 

bei der Bürgerversammlung in Löwen-
stedt am 28.11.2017

Die App „Knoop“ gibt es für Android und 
iPhone-Handys und ist momentan noch 
nicht öffentlich, was aber in naher Zukunft 
geplant ist. Selbstverständlich wurde 
auch an ein Benutzerkonzept gedacht. 
Jeder einzelne Benutzer wird einmalig 
freigeschaltet. Sollte der Nutzer Unfug 
machen oder sein Handy verlieren, dann 
kann dieser Nutzer auch gesperrt werden. 
Durch das Konzept aus App und An-
meldung kann „Knoop“ auch auf ande-
ren Endgeräten genutzt werden (Tablet, 
PC).  Auch an die Einwohner im Ort, die 

kein Smartphone o.ä. haben oder dieses 
nicht bedienen wollen oder können, 
wurde gedacht. Zentral im Gasthof wird es 
einen „Buzzer“ geben, eine Möglichkeit, 
das Licht manuell für 12 Minuten einzu-
schalten. 

Jedem sein Lichtschalter: 
links: Smartphone - rechts: der „Buzzer“

Die Vorteile: Geld ist nicht alles 
Vielleicht freut es nicht nur den Natur-
schützer, wenn die Straßenlaternen, die 
bisher bis tief in der Nacht an sind oder 
ganz durchliefen, zukünftig in der Kernzeit  
1 Stunde früher abgeschaltet werden 
können und somit die „Lichtverschmut-
zung“ insgesamt abnimmt. Sicherlich 
freut es auch den Gemeindehaushalt, 
wenn dieser so entlastet wird. Löwen-
stedts Haushalt wird sicherlich entlastet, 
denn als Heimat- und Pilotgemeinde be-
kam man die Technik kostenlos zur 
Verfügung gestellt. In der Regel rentiert 
sich eine solche Installation schon bei 
etwa einer Stunde Abschaltung pro Tag. 
Dieser Wert variiert selbstverständlich mit 
der Größe des Lichtnetzes und den ge-
nutzten Lichtquellen. Es rentiert sich aber 
auch, wenn wie in Löwenstedt bereits 
energiesparende LEDs installiert sind. Bei 
herkömmlichen Leuchtmitteln wird noch 
mehr Strom gespart. Allerdings vertragen 
einige Lichttypen das ständige An- und 
Ausschalten nicht so gut, dies muss im 
Einzelfall genauer geprüft werden, räumt 
Simon Hansen ein.

Und sonst noch…
Der ganze Vorgang hat eine breite, kon-
struktive Diskussion innerhalb der Ge-
meinde ausgelöst. Alt und Jung haben 
sich intensiv mit dem Thema auseinan-
dergesetzt und eine für alle umsetzbare 
Lösung gefunden. Die Gemeinde kann so 
ihren Bürgern einen weiteren Service an-
bieten. Durch die breite Diskussion hat 
der Vorgang eine hohe Akzeptanz und 
Bekanntheit erreicht. Die aktive und pas-
sive Sicherheit sowie das Sicherheitsge-
fühl auf dem Heimweg wurden gesteigert. 
Die Gemeinde ist schnell erleuchtet bei 
Rettungs- und Feuerwehreinsätzen oder 
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für den Fall der Nachschau nach ungebe-
tenen Eindringlingen. 

Was kostet der Spaß denn nun - 
womit muss ich als Gemeinde 
rechnen ?
Die Kosten teilen sich in einmalige und 
laufende Kosten. Die einmaligen Kosten 
fallen für u.a. das Steuergerät und dessen 
Konfiguration an, die laufenden Kosten für 
die Wartung von u.a. Server und App. Die 
Höhe der laufenden Kosten richtet sich 
nach der Anzahl der Laternen und Ein-
speisepunkte in einer Gemeinde. 
Grob kalkuliert kann man sagen, dass 
eine Gemeinde durch die Einsparung von 
1-2 Stunden pro Tag genügend Strom-
kosten einsparen sollte, um die Kosten für 
„Knoop“ wieder zu refinanzieren.

In die Zukunft geschaut
In Zukunft sollen, besonders interessant 

für größere Gemeinden, einzelne Gemein-
degebiete bzw. Straßenzüge über die App 
angesteuert werden können. Größere Ge-
meinden haben oft mehrere Einspeise-
punkte, die dann getrennt voneinander 
geschaltet werden können. Ein gutes 
Beispiel ist ein Neubaugebiet, hier wird oft 
ein neuer Einspeisepunkt gesetzt, der 
dann logisch und elektrisch von den an-
deren getrennt ist. Durch den Kontakt mit 
weiteren Gemeinden haben die Macher in 
Löwenstedt festgestellt, dass ihr Ort mit 
über 100 Laternen und nur einem Einspei-
sepunkt eher die Ausnahme ist. Andere 
Gemeinden in der Größenordnung haben 
oft mehrere Einspeisepunkte und könnten 
von dieser Weiterentwicklung profitieren. 
Und die Macher haben schon die nächs-
ten Schritte vor Augen. Es soll Gemeinden 
ermöglicht werden, nicht nur die Einspei-
sepunkte getrennt voneinander schalten 
zu können, sondern auch einzelne Stra-

ßen. Dies hängt allerdings von der vor-
handenen Elektrik vor Ort ab. Der inten-
sive kommunale Austausch hat aber dazu 
geführt, dass - je nach vorhandener 
Technik - eine adäquate Lösung gefunden 
werden kann.  

Und was kommt als nächstes in 
der Gemeinde ?
Nach den erfolgreichen Pilotprojekten 
das ganze Dorf mit schnellem Internet zu 
versorgen und der Licht App „Knoop“, be-
stimmt das nächste Pilotprojekt….

Info Löwenstedt: Gemeinde mit 657 Ein-
wohnern im Amt Viöl, Kreis Nordfriesland

Weiter Infos über den Bürgermeister der 
Gemeinde Löwenstedt
(www.loewenstedt-gemeinde.de) 
Herrn Holger Jensen oder unter
www.knoop.sh 

Pressemitteilung

Die geschäftsführenden Vorstandsmitglie-
der des Schleswig-Holsteinischen Land-
kreistages, Dr. Sönke E. Schulz, und des 
Schleswig-Holsteinischen Gemeindeta-
ges, Jörg Bülow, haben heute Ihre Erwar-
tungen an ein Integrationsgesetz vorge-
stellt.
„Wir begrüßen das Vorhaben des Landes, 
die Bedingungen für die Integration von 
Migranten in Schleswig-Holstein in einem 
Integrationsgesetz zu regeln und weiter zu 
verbessern. Wir wollen uns aktiv in die Er-
arbeitung des Gesetzes einbringen“, 
erklärten Schulz und Bülow unisono. Das 
Integrationsgesetz biete eine gute Gele-
genheit, untergesetzliche Regelungen, 
bestehende Vereinbarungen oder eta-
blierte Praktiken auf eine gesetzliche 
Grundlage zu heben und auszubauen. 
„Wichtiger ist jedoch, dass wir das Inte-
grationsgesetz als Chance nutzen, um 
bestehende Probleme zu lösen“, so die 
beiden Geschäftsführer weiter.
Die größte Herausforderung sieht Dr. 
Schulz in der unzureichenden Bildung 
junger erwachsener Flüchtlinge. „Wir ha-
ben mehrere Tausend junge Erwachsene 
bei uns aufgenommen, denen weitaus 
mehr fehlt, als ,nur' der Erwerb der deut-
schen Sprache, um perspektivisch am 

Pressemitteilung des SHGT und des SHLKT vom 31.01.2018

Chancen eines Integrationsgesetzes 
nutzen!

ersten Arbeitsmarkt anzukommen.“, so 
Dr. Schulz, „Da diese Personen bereits 
volljährig und dementsprechend nicht 
mehr schulpflichtig sind, ist ihnen der 
Zugang zu adäquaten Bildungsange-
boten verschlossen. Damit sinken die 
Chancen, hier eine angemessene Arbeit 
zu finden, rapide. Diese Menschen sind 
oft über viele Jahre auf Sozialleistungen 
angewiesen. So kann Integration nicht 
gelingen.“ Das Land müsse daher den 
Zugang zu den Berufsschulen öffnen: 
„Wenn wir wollen, dass die, die zu uns 
kommen und dauerhaft bei uns bleiben, 
wirklich ein Teil unserer Gesellschaft wer-
den, müssen wir diesen Schritt gehen. Mit 
seinen allgemein- und berufsbildenden 
Schulen verfügt Schleswig-Holstein über 
eine Struktur, die in der Vergangenheit be-
wiesen hat, dass sie in der Lage ist, auch 
Menschen mit sehr geringer schulischer 
Vorbildung gerecht zu werden“, so Dr. 
Schulz weiter. Ihm sei bewusst, dass dies 
ein Kraftakt sei, „aber er ist nicht nur inte-
grationspolitisch geboten, sondern auch 
volkswirtschaftlich sinnvoll. In der Vergan-
genheit hatten entsprechende Initiativen 
im Landtag keine Mehrheit. Mit der neuen 
Landesregierung hat sich die Situation 
aber verändert.“

Jörg Bülow, Geschäftsführendes Vor-
standsmitglied des Schleswig-Holstei-
nischen Gemeindetages, forderte das 
Land auf, die finanzielle Unterstützung 
des Landes für die Kommunen im Inte-
grationsgesetz festzuschreiben, um da-
mit die etablierten kommunalen Inte-
grationsstrukturen langfristig zu sichern: 
„Integration findet in den Kommunen 
statt, doch wir können die damit ver-
bundenen Herausforderungen nicht allein 
stemmen.“, so Bülow. „Mit der Integra-
tions- und Aufnahmepauschale und dem 
Integrationsfestbetrag haben wir gemein-
sam mit dem Land ein kluges Finanzie-
rungssystem entwickelt, das zum Erhalt 
der erfolgreichen Integrationsstrukturen in 
den Kreisen, Ämtern und Gemeinden bei-
trägt, gleichzeitig aber auch den erfah-
rungsgemäß hohen Schwankungen beim 
Zuzug von Geflüchteten und deren An-
gehörigen Rechnung trägt.“ Es bestehe 
nun die Möglichkeit, dieses System und 
die weiteren zwischen Land und Kommu-
nen bestehenden migrationsbezogenen 
Finanzbeziehungen wie die anteilige 
Erstattung von Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz in einem 
Integrationsgesetz verbindlich festzu-
schreiben und die erfolgreiche Integra-
tionsarbeit auf kommunaler Ebene 
dauerhaft zu erhalten. „Auf diese Weise“ 
so Bülow weiter, „kann das Integrations-
gesetz ein ganz wesentliches Ziel, näm-
lich die Sicherstellung einer guten und 
erfolgreichen Integrationsarbeit dort, wo 
sie tatsächlich geschieht, erreichen.“
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Buchbesprechungen

Klaus-Dieter Dehn
Grundlagen des 
Kommunalverfassungsrechts in 
Schleswig-Holstein 
Kohlhammer Deutscher Gemeindeverlag
13., überarbeitete Auflage 2017
125 Seiten Kart.
Illustrationen etc.: 24 Abb., 16 Tab. 
Maße: 210mm x 148mm x 8mm 
Bezugspreis: 29 Euro
ISBN: 978-3-555-01931-4

Die 13. Auflage dieses Grundrisses stellt 
in knapper und verständlicher Form die 
einschlägigen Vorschriften des Kommu-
nalverfassungsrechts Schleswig-Holstein 
dar. Alle seit Erscheinen der Vorauflage 
erfolgten Rechtsänderungen sind berück-
sichtigt. Der Leitfaden enthält zahlreiche 
praktische Beispiele und Schaubilder, 
welche die Materie in besonderer Weise 
anschaulich machen. Das Werk wendet 
sich nicht nur an Lernende an Fach- und 
Hochschulen, sondern stellt auch für die 
ehrenamtlich in der Kommunalpolitik Täti-
gen eine nützliche Hilfe für die tägliche 
Arbeit dar.

Erik Gawel 
Die Kalkulation der 
Friedhofsgebühren
Handbuch für die Praxis
Kohlhammer Verlag
1. Auflage 2017
Seiten XIX, 454 
Illustrationen etc.: 31 Abb., 49 Tab.
Bezugspreis: 67,99 Euro
ISBN: 978-3-555-01621-4

Das Praxishandbuch gibt als Grundwerk 
zur Kalkulation der Friedhofsgebühren 
allen mit der komplexen Materie Befass-
ten eine umfassende praktische Anleitung 
zur Gebührenbemessung an die Hand. 
Dazu zeigt es anhand zahlreicher Schau-
bilder, Beispiele und der Darstellung der 
aktuellen Rechtsprechung die wichtigsten 
Grundsätze, Ermessensspielräume und 
Gefahrenquellen bei der Gebührenfin-
dung in der Praxis auf. 

Spannowsky / Hofmeister
Aktuelle Themenfelder der 
Änderungsnovellen 2017 im 
Städtebau- und Raumordnungsrecht
Marketing Lexxion Verlag, 2017
Print 110 Seiten 
Bezugspreis: 32,00 Euro
ISBN-Nr: 978-3-86965-306-8
E-Book, Bezugspreis: 25,60 Euro
ISBN: 978-3-86965-307-5

Mit dem Gesetz zur Umsetzung der RL 
2014/52/EU im Städtebaurecht und zur 
Stärkung des neuen Zusammenlebens in 
der Stadt vom 4.5.2017, das am 13.5.2017 
in Kraft getreten ist, wurden einige Verän-
derungen am Verfahren der städtebau-
lichen Planung sowie an den Vorschriften 
zur Fehlerheilung vorgenommen, welche 
für die Planungspraxis in den Gemeinden 
und Planungsbüros von erheblicher Be-
deutung sind. Außerdem wurden plan-
inhaltliche Steuerungsmöglichkeiten und 
die planersetzenden Vorschriften verän-
dert. Zugleich hat der Gesetzgeber raum-
ordnungsrechtliche Vorschriften geändert, 
die ebenfalls für die städtebauliche Pla-
nung relevant sind: Verbesserung des 
Hochwasserschutzes und Änderungen 
raumplanerischer Anforderungen für Groß-
vorhaben. Der vorliegende Band enthält 
die schriftlich ausgearbeiteten Vorträge der 
unter der Schirmherrschaft des BMUB vom 

Lehrstuhl für Öffentliches Recht an der 
Technischen Universität Kaiserslautern am 
14.3.2017 veranstalteten Fachtagung zum 
Thema „Aktuelle Themenfelder der Ände-
rungsnovellen 2017 im Städtebau- und 
Raumordnungsrecht“. Auf der Fachta-
gung, die sich sowohl an Stadtplanerinnen 
und Stadtplaner als auch an auf dem 
Gebiet des Städtebaurechts tätige Rechts-
anwältinnen und Rechtsanwälte richtete, 
wurden die Novellen vorgestellt und dis-
kutiert. Ergänzend wurde in Form von Län-
derberichten über aktuelle Entwicklungen 
im Bereich Erneuerbare Energien und 
Naturschutz informiert.

Starck / Dr. Elert
Aufsichtsrat im kommunalen 
Unternehmen: Die GmbH mit 
mitbestimmtem Aufsichtsrat
VKU Verlag Berlin
Preis: 28,03 Euro zzgl. MwSt. und 
Versandkosten 
ISBN: 978-3-87750-906-7

Die Komplexität der Arbeit kommunaler 
Aufsichtsräte nimmt täglich zu. Wirtschaft-
liche Rahmenbedingungen ändern sich, 
neue Gesetze und Rechtsprechung sind 
zu beachten. Allgemein zugängliche juris-
tische Literatur kann eine erste Orientie-
rung bieten. Sie gibt aber in der täglichen 
Praxis nicht auf alle Fragen eine kurze 
Antwort und ist für den juristischen Laien 
nicht immer verständlich.
Diese Lücke schließen die vorliegenden 
Bücher, die sich mit den Themen des 
kommunalen Aufsichtsrates beschäftigen 
– von „Rechten und Pflichten über Haf-
tung bis zum Bilanzen lesen und ver-
stehen“. 
Die Autoren Arnulf Starck, Rechtsanwalt, 
Steuerberater und Partner der Pricewater-
houseCoopers GmbH Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft, und Dr. Nicole Elert, 
Rechtsanwältin und Leiterin des Bereichs 
Arbeits- und Migrationsrecht der Price-
waterhouseCoopers GmbH Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft haben dabei stets 
die Sicht des kommunalen Aufsichtsrats 
im Blick. 
Anhand von Fragen, die immer wieder von 
aktiven und potentiellen Aufsichtsrats-
mitgliedern gestellt werden, zeigen die 
Autoren praxisrelevante Lösungen auf, 
geben Hilfestellungen und Empfehlungen 
für die tägliche Praxis. 
Die Bücher führen den Leser durch die 
Komplexität des deutschen Aufsichtsrats-
rechts. Übersichtlich und leicht verständ-
lich beantworten sie die zentralen Fragen 

einer Aufsichtsratstätigkeit und erläutern 
anhand von Schaubildern vereinfacht 
schwierige juristische Fallgestaltungen.
In drei separaten Bänden – „Die AG“, „Die 
GmbH mit mitbestimmtem Aufsichtsrat“ 
und „Die GmbH mit fakultativem Auf-
sichtsrat“ –  werden die Inhalte in je 30 
Kapiteln rechtsformspezifisch aufbereitet.
Bestellmöglichkeit unter www.vku-shop.de 
oder über den Buchhandel

Reese/ Höfler/ Kölle
Das Recht der Landes- und 
Kommunalbeamten
NSI-Schriftenreihe 
Maximilian Verlag Hamburg
2. überarb. und erweiterte Auflage
336 Seiten  
Format 17 x 24 cm
32,90 Euro
ISBN: 978-3-7869-1027-5

Was ist der Unterschied zwischen einem 
Beamten und einem Beschäftigten? 
Welche Arten des Beamtenverhältnisses 
gibt es eigentlich? Was ist beim Wechsel 
des Dienstherrn zu beachten? Diese und 
weitere grundlegende Fragen des Beam-
tenrechts beantwortet der vorliegende 
Band, der nun in zweiter, überarbeiteter 
Auflage erschienen ist. Er richtet sich nach 
wie vor gleichsam an Studierende und 
Praktiker. Die Struktur des Buches wurde 
zwar insgesamt beibehalten, allerdings 
wurden viele Teile inhaltlich erheblich aus-
geweitet und durch zahlreiche Beispiels-
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fälle und Fälle aus der Rechtsprechung 
ergänzt, um die Anschaulichkeit zu ver-
bessern. Kapitel 2, das sich mit dem 
Ernennungsrecht befasst, wurde neu ge-
ordnet. Im Kapitel 3 wurden die Aus-
führungen zu den Rechten und Pflichten 
vertieft und enthalten nunmehr auch Er-
läuterungen zu den Themen: Teilzeitan-
spruch des Beamten in den verschiede-
nen Lebensphasen, Nebentätigkeitsrecht 
und Personalaktenrecht.
Im Nachgang zu den dargestellten Pflich-
ten wurde der Part über die Folgen von 
Pflichtverletzungen neu gegliedert und 
um Ausführungen zum formellen Diszipli-
narrecht, zur Haftung des Beamten, zu 
sonstigen vermögensrechtlichen Folgen, 
zum Verbot der Führung der Dienstge-
schäfte und zu strafrechtlichen Folgen 
erweitert. Schlussendlich wurde mit Ka-
pitel 5 ein erster Überblick über den 
Rechtsschutz des Beamten hinzugefügt.
Die wohl größte Änderung im Hinblick auf 
die Handhabbarkeit ist jedoch die Um-
stellung auf Randnummern, die ein 
schnelleres Arbeiten im Buch ermöglicht 
und eine komplizierte Verweistechnik 
entbehrlich macht. Die Ausführungen ba-
sieren auf dem Gesetzesstand von Ok-
tober 2016, d.h. das neue niedersächsi-
sche Personalvertretungsrecht wurde 
bereits berücksichtigt. Auf Grundlage des 
im Jahre 2016 vorliegenden Entwurfes 
zum Niedersächsischen Besoldungs-
gesetz wird in den Ausführungen bereits 
auf die zum 01.01.2017 erfolgte Novelle 
des Gesetzes eingegangen.

Hans-Günter Henneke
Aufgaben und Finanzbeziehungen 
von Bund, Ländern und Kommunen
Zur ausgefallenen 
Föderalismusreform 2017
Kommunal- und Schul-Verlag
Darstellung 2017
316 Seiten, kartoniert
Format 12,8 x 19,4 cm, Preis: 39,00 Euro
ISBN: 978-3-8293-1338-4

Nach zwei Föderalismusreformen haben 
sich Bund und Länder auf ein Gesetzes-
paket zur Neuordnung der Finanzbezie-
hungen verständigt. 
Im Gegenzug für jährliche Hilfen des 
Bundes von gut 9,52 Milliarden Euro für 
die Länder ab dem Jahr 2020 soll der 
Bund mehr Kompetenzen erhalten – etwa 
bei Fernstraßen, in der Steuerverwaltung, 
bei Investitionen in Schulen sowie Online-
angeboten der Verwaltung.
Damit einher gehen Änderungen des 
Grundgesetzes und Einzelgesetzen zur 
Umsetzung der Bund-Länder-Vereinba-
rungen. 
Die Darstellung gibt einen Überblick über 
die für die Aufgaben und Finanzbeziehun-

gen von Bund, Ländern und Kommunen 
nach den Föderalismusreformen geltende 
Verfassungs- und einfache Gesetzeslage.
Das Werk konzentriert sich auf die syste-
matische Aufbereitung der tragenden Ele-
mente des Bundesstaates sowie auf eine 
vertiefende Beschreibung der Neurege-
lungen.
Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, Ge-
schäftsführendes Präsidialmitglied des 
Deutschen Landkreistages, befasst sich 
seit mehr als 30 Jahren wissenschaftlich 
und in Verfassungsprozessen mit Fragen 
des Finanzverfassungsrechts und der 
kommunalen Finanzausstattung. Er hat in 
beiden Föderalismuskommissionen 
ebenso mitgewirkt wie als Sachverstän-
diger in den gemeinsamen Anhörungen 
von Bundestag und Bundesrat.

Schaetzell, Busse, Demmer, Dirnberger, 
Meeßen, Schmidt, Schulz, Simon, 
Sommer 
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25. Nachlief. Sept. 2017, 2652 Seiten, 
Loseblattausgabe (in 2 Ordnern) 
Format 16,5 x 23,5 cm 
Bezugspreis: 149,00 Euro
ISBN: 978-3-86115-922-3

Der Titel "Baugesetzbuch/Baunutzungs-
verordnung" behandelt das BauGB und 
die BauNVO in einer nicht nur für Juristen 
verständlichen Sprache. Der Verlagstitel 
trägt mit seiner anschaulichen Darstel-
lungsweise dazu bei, dass alle mit dieser 
komplexen Rechtsmaterie befassten In-
stitutionen und Personen diesen betont 
praxisorientierten Kommentar für ihre täg-
liche Arbeit problemlos nutzen können.
Das Werk "Baugesetzbuch/Baunutzungs-
verordnung" beinhaltet u.a. die Einfüh-
rung der Umweltprüfung und das Monito-
ring als Regelverfahren für alle Planungs-
ebenen, die Stärkung der Bedeutung des 
Flächennutzungsplans als vorbereitender 
Bebauungsplan, die Aufstellung des Be-
bauungsplans in Bestandsgebieten im 
vereinfachten Verfahren, die Gewährleis-
tung der Kaufkraft der Innenstädte und 
Gemeinden durch restriktive Regelungen 
des Einzelhandels, die Einführung einer 
Rückbauverpflichtung für den Außenbe-
reich, die Aufnahme von Biogas-Anlagen 
im landwirtschaftlichen Kontext als privi-
legierte Nutzungen, die Standardisierung 
des Umlegungsverfahrens im unbeplan-
ten Innenbereich, die Vereinfachung und 
Erweiterung der Regelungen über die 
Beachtlichkeit von Verfahrens- und Form-
fehlern.
Das Werk gliedert sich in Inhaltsverzeich-
nis, Abkürzungsverzeichnis, Einführung 

zum BauGB, Text des BauGB im Zusam-
menhang, Kommentierung des BauGB, 
Einführung zur BauNVO, Text der BauNVO 
im Zusammenhang, Kommentierung zur 
BauNVO, wichtige begleitende Rechts-
vorschriften, Satzungsmuster, Stichwort-
verzeichnis.

Hannah Reidun Niermann
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Fundtieren und herrenlosen Tieren
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Kommunalverwaltung, Band 20, 2017
Kommunal- und Schul-Verlag 
174 Seiten, kartoniert
Format 14,8 x 23,5 cm
Bezugspreis: 32,00 Euro inkl. Mwst. 
ISBN: 978-3-8293-1339-1

Täglich werden ca. 350 Katzen und 200 
Hunde in den deutschen Tierheimen auf-
genommen. Viele wurden zuvor freilau-
fend aufgefunden, weil sie ihren Haltern 
weggelaufen sind oder ausgesetzt wur-
den.
Dieses auf den ersten Blick banale Phäno-
men bereitet in der Praxis erhebliche 
(Rechts-)Probleme. Denn der in der Ge-
sellschaft tiefgreifend veränderte Umgang 
mit Tieren findet keine ausreichende Ent-
sprechung in den gesetzlichen Fundrege-
lungen. Die vorliegende Monografie bün-
delt sämtliche Herausforderungen, vor die 
der Staat und die privaten Tierschutzver-
eine im Umgang mit Fundtieren gestellt 
werden. Von der Identifizierung von Fund-
tieren über die Behandlung und Verwah-
rung bis hin zur Kostentragung werden 
dogmatisch schlüssige Lösungen erarbei-
tet. Weitere Schwerpunkte bilden das kom-
plizierte und bislang unerforschte Verhält-
nis von Tierheimen zu Kommunen sowie 
der Umgang mit freilaufenden Tieren 
durch die Ordnungsbehörden.
Die Arbeit beantwortet dabei konkrete, 
praxisrelevante Fragen rund um die 
Verwahrung von aufgefundenen Tieren: 
Wann muss die Gemeinde die Kosten für 
die Verwahrung tragen? Darf ein unver-
mittelbares Tier getötet werden? Wie müs-
sen die Verträge zwischen den Kommu-
nen und den Tierschutzvereinen aus-
gestaltet werden? Wer haftet im Falle von 
Schäden am Tier oder durch das Tier? 
Darf ein Tier direkt im Tierheim abgege-
ben werden oder muss erst die Fundbe-
hörde eingeschaltet werden? Muss die 
Polizei oder das Ordnungsamt bei verletz-
ten Tieren eingreifen?
Das vorliegende Werk richtet sich ins-
besondere an Praktiker, sowohl in den 
Kommunen als auch in den privaten Tier-
schutzvereinen. Zudem finden Anwälte 
und Gerichte dogmatische Ansatzpunkte 
zur Lösung von fundtierrechtlichen Strei-
tigkeiten.




